
 

Aiche lau     Aichs te t ten     Ge i s ingen     Hu lds te t ten     Pf rons te t ten     T ige r fe ld  

Jahrgang 2021 07.10.2021 Nummer 40 
   

Kirchengemeinden feiern Erntedank 

 
 

Nach einem auf dem Feld 
und im Garten nicht einfa-
chen Jahr haben die katholi-
schen Kirchengemeinden am 
Wochenende das Erntedank-
fest gefeiert. Mit prunkvollen 
Altären brachten die Gläubi-
gen ihren Dank dafür zum 
Ausdruck, was durch die 
Kraft der Natur, die Mühen 
der Menschen und dem Bei-
stand Gottes wachsen 
konnte. Ein herzliches Ver-
gelt’s Gott an alle, die durch 
ihre Arbeit und ihr Engage-
ment zu diesem eindrucks-
vollen Zeichen der Dankbar-
keit beigetragen haben! 
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Goldene Hochzeit in Huldstetten 

Einem vergleichsweise jungen „goldenen“ Hochzeits-
paar konnte Bürgermeister Reinhold Teufel in der vor-
vergangenen Woche die Glückwünsche der Gemeinde 
und des Ministerpräsidenten überbringen. Brigitte und 
Benedikt Müller haben einen nicht zu kleinen Teil ihrer 
50 Ehejahre vor allem mit den jüngeren Menschen der 
Gemeinde verbracht: Beide waren viele Jahre lang als 
Busfahrer tätig und haben so Generationen von Kinder-
garten- und Schulkindern gut und sicher in Schule oder 
Kindergarten und zurückgebracht. Dass sie es gern und 
vor allem auch gut gemacht haben, zeigen die von den 
Schülerinnen und Schülern zum Abschied gemalten Pla-
kate, die das Wohnzimmer zieren. Wir wünschen weiter 
alles Gute und noch viele gesunde und glückliche Jahre! 

Christian Podlasek tritt Dienst beim Bauhof an 

Mit dem Dienstantritt von Christan Podlasek hat der Ge-
meindebauhof fast wieder seine nominelle Mannschafts-
stärke erreicht. Herr Podlasek ist 29 Jahre alt und wohnt 
mit seiner Familie in Pfronstetten. Nach seiner Ausbil-
dung als Elektroniker war er als Techniker und Projekt-
leiter bei einer Firma für Sicherheitstechnik tätig. 
„Von der Qualifikation her passt Herr Podlasek perfekt 
ins Team – dank seiner Ausbildung kann er bei uns ins-
besondere die Bereiche Haustechnik und damit auch die 
Betreuung unserer Gebäude übernehmen“ freut sich 
Bürgermeister Reinhold Teufel.  

 

Für Bauhof-Chef Roland Kurz und sein Team kommt die 
Verstärkung zum richtigen Zeitpunkt, schließlich steht 
das Winterhalbjahr mit dem notwendigen Winterdienst 
vor der Tür. 

Informationsveranstaltung zum Nahwärmenetz 
Pfronstetten am Dienstag, 19.10.2021 

Nachdem die Fördermodalitäten der Bundesförde-
rung effiziente Wärmenetze noch immer nicht festste-
hen, gleichzeitig aber die Zeit drängt, um den Start der 
Wärmeversorgung im Ortsteil Pfronstetten zum Winter 
2022/2023 zu gewährleisten, planen die Projekt-
partner beim geplanten Nahwärmenetz für Pfronstet-
ten einen Strategiewechsel: Das Netz soll nächstes 
Jahr gebaut werden, in einem ersten Schritt soll aber 
die Wärmeerzeugung nicht rein regenerativ erfolgen, 
sondern zunächst mit einem Gas-Blockheizkraftwerk, 
das nicht nur Wärme, sondern auch Strom erzeugt. 
Nachdem dieses BHKW in einem Bestandsgebäude 
untergebracht werden kann (gedacht ist hier an die 
Albhalle), reduziert sich die Bauzeit erheblich, und für 
ein solches Netz stehen seit Jahren verlässliche För-
dermodalitäten zur Verfügung. In einem zweiten 
Schritt soll dann die geplante Holzhackschnitzelhei-
zung entstehen, das Gas-BHKW wird dann anstelle 
des geplanten Ölbrenners im Winter die Spitzenlast 
und im Sommer die Schwachlast abdecken. 

Wir möchten die Interessenten für das Nahwärmenetz 
und auch alle anderen Interessierten in einer weiteren 
öffentlichen Informationsveranstaltung am  

Dienstag, den 19.10.2021  
um 20.00 Uhr in der Albhalle 

über den neuen Sachstand informieren. Hierzu laden 
wir herzlich ein. Es gilt die 3G-Regel! 
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WIR GRATULIEREN 
 
Zum Geburtstag gratulieren wir ganz herzlich am 

11. Oktober Herrn Roland Horndasch aus Geisingen 
zum 70. Geburtstag 

Wir wünschen dem Jubilar weiterhin eine gute Gesund-
heit und Gottes Segen.  
 

STANDESAMTLICHE NACHRICHTEN 

Sterbefälle 

24.09.2021 Herr Thomas Schmid aus Pfronstetten 

Eheschließungen 

Am 25.09.2021 Herr Hansjörg Frasch und Frau Nicole 
Frasch, geb. Fauser, wohnhaft in Pfronstetten 

Geburten 

Am 16.09.2021 Matteo Marc Podlasek, Sohn des Chris-
tian Podlasek und der Tamara Podlasek, geb. Griesin-
ger, wohnhaft in Pfronstetten 

Am 17.09.2021 Elli Unmuth, Tochter des Dominik Un-
muth und der Carolin Unmuth, geb. Bühle, wohnhaft in 
Geisingen 
 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN 

Versammlungen der Jagdgenossen der Jagdgenos-
senschaften Aichelau und Pfronstetten 

Zur Vorbereitung der anstehenden Jagdverpachtung 
und aufgrund gesetzlicher Neuregelungen müssen die 
beiden im Gemeindegebiet bestehenden Jagdgenos-
senschaften Aichelau (Gemarkung Aichelau) und 
Pfronstetten (Gemarkung Aichelau) und Pfronstetten 
(Gemarkungen Aichstetten, Geisingen, Huldstetten, 
Pfronstetten und Tigerfeld) neue Jagdgenossenschafts-
satzungen verabschieden.  

Die Trennung des Gemeindegebiets ergibt sich dadurch, 
dass die auf Gemarkung Aichelau liegenden Flächen 
des Gemeinschaftlichen Jagdbezirks durch Eigenjagd-
bezirksflächen des Landes und der Gemeinde von den 
Flächen des Gemeinschaftlichen Jagdbezirks in den üb-
rigen Ortsteilen getrennt sind. 

Im Rahmend es Beschlusses der Jagdgenossenschafts-
satzung ist darüber zu entscheiden, ob die Verwaltung 
der Jagdgenossenschaften weiterhin durch den Gemein-
derat erfolgen soll.  

Die Gemeindeverwaltung hat auf der Grundlage der ent-
sprechenden Mustersatzungen des Gemeindetags für 
beide Jagdgenossenschaften inhaltlich gleiche Sat-
zungsentwürfe erstellt, die der Gemeinderat in seiner Sit-
zung am 22.09.2021 gebilligt hat. Somit können die Ent-
würfe den Jagdgenossenschaften zur Beschlussfassung 
vorgelegt werden. Der Wortlaut der Entwürfe ist im An-
schluss an die Einladungen zu den Jagdgenossen-
schaftsversammlungen abgedruckt. 
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Die Versammlungen der Jagdgenossenschaften sind 
grundsätzlich nichtöffentlich, deshalb können diese auch 
nicht zusammen abgehalten werden. Die Gemeindever-
waltung möchte aber den Angehörigen beider Jagdge-
nossenschaften die Möglichkeit geben, gemeinsam den 
Entwurf zu erörtern und Fragen hierzu zu stellen.  

Vorgesehen ist deshalb, den eigentlichen Versammlun-
gen der Jagdgenossenschaften Aichelau und Pfronstet-
ten eine öffentliche Informationsveranstaltung vorzu-
schalten, in der die Satzungsentwürfe vorgestellt und 
von allen gemeinsam diskutiert werden können.  

Somit ergeht Einladung zu folgenden Veranstaltungen: 

1. Einladung zur öffentlichen Informationsveran-
staltung zur Neufassung der Satzungen der 
Jagdgenossenschaften Aichelau und Pfronstet-
ten  

Am Montag, dem 18.10.2021 findet um 18:00 Uhr in der 
Albhalle Pfronstetten eine öffentliche Informationsveran-
staltung zur Neufassung der Satzungen der Jagdgenos-
senschaften Aichelau und Pfronstetten statt. 

Es gilt folgende Tagesordnung: 

1. Begrüßung 
2. Vorstellung der Entwürfe der Satzungen für die 

Jagdgenossenschaften Aichelau und Pfronstetten  
3. Diskussion 

Zu dieser Veranstaltung sind alle Interessierten eingela-
den. Bitte beachten Sie, dass während der Veranstal-
tung die entsprechend der dann maßgeblichen Situation 
geltenden Corona-Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten 
sind. Der Zutritt ist nur mit FFP2-Maske oder medizini-
schem Mund-Nasen-Schutz möglich. 

2. Einladung zur Versammlung der Jagdgenossen-
schaft Pfronstetten  

Die Versammlung der Jagdgenossen der Jagdgenos-
senschaft Pfronstetten wird für Montag, den 18.10.2021 
um 19:00 Uhr in der Albhalle Pfronstetten einberufen.  

Es gilt folgende Tagesordnung:   

1. Begrüßung  
2. Feststellung der form- und fristgemäßen Einberu-

fung   
3. Feststellung der anwesenden und vertretenen Jagd-

genossen und der durch diese vertretenen Flächen 
4. Neufassung der Jagdgenossenschaftssatzung, Sat-

zungsbeschluss 
5. Verschiedenes 

Diese Versammlung ist nichtöffentlich, teilnahmeberech-
tigt sind alle Jagdgenossen der Jagdgenossenschaft 
Pfronstetten. Dies ist, wer Eigentümer bejagbarer Flä-
chen im Bereich des gemeinschaftlichen Jagdbezirks 
der Jagdgenossenschaft Pfronstetten (Gemarkungen 
Aichstetten, Geisingen, Huldstetten, Pfronstetten, Tiger-
feld) ist.  

3. Einladung zur Versammlung der Jagdgenossen-
schaft Aichelau 

Die Versammlung der Jagdgenossen der Jagdgenos- 
 

senschaft Pfronstetten wird für Montag, den 18.10.2021 
um 19:30 Uhr in der Albhalle Pfronstetten einberufen.  

Es gilt folgende Tagesordnung:   

1. Begrüßung  
2. Feststellung der form- und fristgemäßen Einberu-

fung   
3. Feststellung der anwesenden und vertretenen Jagd-

genossen und der durch diese vertretenen Flächen 
4. Neufassung der Jagdgenossenschaftssatzung, Sat-

zungsbeschluss 
5. Verschiedenes 

Diese Versammlung ist nichtöffentlich, teilnahmeberech-
tigt sind alle Jagdgenossen der Jagdgenossenschaft Ai-
chelau. Dies ist, wer Eigentümer bejagbarer Flächen im 
Bereich des gemeinschaftlichen Jagdbezirks der Jagd-
genossenschaft Aichelau (Gemarkung Aichelau) ist.  

Für beide Versammlung der Jagdgenossenschaften 
gilt: 

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, wer-
den die Jagdgenossen gebeten, sich bis zum 
15.10.2021 bei der Gemeindeverwaltung Pfronstetten 
unter Angabe der Wohnanschrift und des Geburtsda-
tums schriftlich anzumelden. Dies gilt auch bei Vertre-
tung durch Bevollmächtigte.  

Die Abstimmungsunterlagen werden dann am Veranstal-
tungsabend ab 17:30 Uhr und auch während der Infor-
mationsveranstaltung ausgegeben. Vertretungsvoll-
machten, auch für Ehegatten und Miteigentümer, sind 
schriftlich beizubringen. Entsprechende Vordrucke hier-
für können auf der Internetseite der Gemeinde herunter-
geladen werden und sind bei der Gemeindeverwaltung 
erhältlich. 

Auf Aufforderung haben Jagdgenossen und Bevollmäch-
tigte ihre Identität durch Vorlage eines amtlichen Licht-
bildausweises nachzuweisen. 

Bitte beachten Sie, dass die 3G-Regel gilt: Alle Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer müssen also entweder 
einen aktuellen Schnelltest oder den Nachweis einer 
Impfung oder einer Genesung vorlegen. 

Pfronstetten, den 07.10.2021 

gez. Reinhold Teufel   
Bürgermeister    

Nachstehend wird das Muster der Jagdgenossen-
schaftssatzungen veröffentlicht: 

Satzung der Jagdgenossenschaft Aichelau /  
Satzung der Jagdgenossenschaft  Pfronstetten 

Auf Grund von § 15 Abs. 4 Jagd- und Wildtiermanage-
mentgesetz vom 25. November 2014 (GBl. S. 550), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
24. Juni 2020 (GBl. S. 421), sowie § 1 der Verordnung 
des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz zur Durchführung des Jagd- und Wildtiermanage-
mentgesetzes (DVO JWMG) vom 2. April 2015 (GBl. 
S. 202) hat die Versammlung der Jagdgenossenschaft 
am .............. folgende 
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S a t z u n g 

beschlossen: 

§ 1 Name und Sitz 

Die Jagdgenossenschaft führt den Namen "Jagdgenos-
senschaft Aichelau" / "Jagdgenossenschaft Pfronstet-
ten" und hat ihren Sitz in 72539 Pfronstetten. 

§ 2 Hinweis zur Verwendung weiblicher und männli-
cher Formulierungen 

Um die Lesbarkeit der Satzung zu vereinfachen, wird auf 
die zusätzliche Verwendung der weiblichen Form ver-
zichtet. Die ausschließliche Verwendung der männlichen 
Form soll deshalb explizit als geschlechtsunabhängig 
verstanden werden. 

§ 3 Mitgliedschaft 

1. Mitglieder der Jagdgenossenschaft (Jagdgenossen) 
sind alle Eigentümer der im gemeinschaftlichen 
Jagdbezirk gelegenen Grundstücke. 

2. Die Mitgliedschaft zur Jagdgenossenschaft endet 
mit dem Verlust des Grundstückseigentums. 

3. Eigentümer von Grundstücksflächen, auf denen die 
Jagd ruht oder aus sonstigen Gründen nicht ausge-
übt werden darf, gehören der Jagdgenossenschaft 
nicht an. 

§ 4 Aufgaben 

Die Jagdgenossenschaft hat die Aufgabe, das ihr zu-
stehende Jagdausübungsrecht im Interesse der Jagdge-
nossen zu verwalten, zu nutzen, auf den Zielen des 
JWMG (§ 2) angepasste Abschusspläne und Zielverein-
barungen über den Abschuss von Rehwild im Jagdrevier 
hinzuwirken sowie für den Ersatz des den Jagdgenossen 
etwa entstehenden Wildschadens zu sorgen. 

§ 5 Organe 

Organe der Jagdgenossenschaft sind: 
1. die Versammlung der Jagdgenossen (§ 6), 
2. der Gemeinderat (§ 10) als Verwalter der Jagdge-

nossenschaft. 

§ 6 Versammlung der Jagdgenossen 

1. Die Versammlung der Jagdgenossen wird vom Ge-
meinderat mindestens einmal in sechs Jahren ein-
berufen. Sie ist einzuberufen, wenn dies mindestens 
ein Zehntel der Jagdgenossen, die mindestens ein 
Zehntel der bejagbaren Grundflächen des gemein-
schaftlichen Jagdbezirks vertreten, verlangt. 

2. Die Versammlung der Jagdgenossen ist durch den 
Gemeinderat einzuberufen, wenn Entscheidungen 
im Rahmen des § 9 getroffen werden müssen. 

3. Die Einberufung der Versammlung der Jagdgenos-
sen ist vom Gemeinderat mindestens 2 Wochen zu-
vor ortsüblich bekannt zu geben. 

4. Die Jagdgenossenschaftsversammlung ist nichtöf-
fentlich. 

§ 7 Stimmrecht und Beschlussfassung der Jagdge-
nossen 

1. Die Abstimmung erfolgt grundsätzlich offen. Jeder 
Jagdgenosse hat eine Stimme. 

2. Miteigentümer oder Gesamthandeigentümer können 
ihr Stimmrecht als Jagdgenosse nur einheitlich aus-
üben; die nicht einheitlich abgegebene Stimme wird 
nicht gezählt. 

3. Beschlüsse der Jagdgenossenschaft, ausgenom-
men bei Wahlen, bedürfen sowohl der Mehrheit der 
anwesenden und vertretenen Jagdgenossen, als 
auch der Mehrheit der bei der Beschlussfassung ver-
tretenen Grundfläche. 

4. Bei Wahlen bedarf ein Beschluss nur der Mehrheit 
der anwesenden und vertretenen Mitglieder der 
Jagdgenossenschaft. 

5. Jeder Jagdgenosse kann sein Stimmrecht durch ei-
nen mit schriftlicher Vollmacht versehenen Vertreter 
ausüben. 

6. Jeder anwesende Jagdgenosse oder Bevollmäch-
tigte nach Nr. 5 kann höchstens fünf abwesende 
Jagdgenossen vertreten.] 

§ 8 Sitzungsniederschrift 

1. Über die Versammlung der Jagdgenossen ist eine 
Niederschrift aufzunehmen, die den wesentlichen 
Gang der Verhandlung, den Wortlaut der gefassten 
Beschlüsse und das jeweilige Abstimmungsergeb-
nis, nach Stimmen und Grundflächen, bei Wahlen 
nur nach Stimmen, enthält. Die Niederschrift ist vom 
Versammlungsleiter, der vom Gemeinderat be-
stimmt wird und, falls ein Schriftführer bestellt ist, 
auch von diesem zu unterzeichnen. 

2. Zuständig für die Bestellung eines Schriftführers ist 
ebenfalls der Gemeinderat. 

§ 9 Aufgaben der Versammlung der Jagdgenossen 

Die Versammlung der Jagdgenossen beschließt im Rah-
men der gesetzlichen Bestimmungen insbesondere 
über: 
a) Die Verwaltung der Jagdgenossenschaft (Übertra-

gung auf den Gemeinderat oder Wahl eines Jagd-
vorstands), 

b) Art der Nutzung des gemeinschaftlichen Jagdbe-
zirks, 

c) Zusammenlegung oder Teilung des gemeinschaftli-
chen Jagdbezirks, 

d) die Verwendung des Reinertrags der Jagdnutzung, 
e) Zustimmung zur Eingliederung eines an den ge-

meinschaftlichen Jagdbezirk angrenzenden Eigen-
jagdbezirks nach § 10 Abs. 4 JWMG, 

f) den Zusammenschluss zu Hegegemeinschaften, 
g) Änderungen der Satzung, 
h) die Erhebung einer Umlage. 

§ 10 Gemeinderat 

1. Die Verwaltung der Jagdgenossenschaft wurde 
nach § 15 Abs. 7 JWMG für sechs Jahre auf den Ge-
meinderat übertragen. Der Gemeinderat vertritt die 
Jagdgenossenschaft gerichtlich und außergericht-
lich. 



Gemeinde Pfronstetten Mitteilungsblatt Nr. 40 vom 07.10.2021 Seite 6 
 

 
2. Der Gemeinderat kann entsprechend den Vorschrif-

ten der Gemeindeordnung den Bürgermeister und 
Dritte mit der Erledigung von Aufgaben aus seinem 
Zuständigkeitsbereich beauftragen. 

§ 11 Aufgaben des Gemeinderats 

1. Der Gemeinderat hat die Interessen der Jagdgenos-
senschaft im Rahmen des § 4 wahrzunehmen. Er ist 
an die Beschlüsse der Versammlung der Jagdge-
nossen gebunden, soweit sich diese im Rahmen der 
Gesetze halten. 

2. Der Gemeinderat ist befugt, in eigener Zuständigkeit 
dringende Angelegenheiten zu erledigen und unauf-
schiebbare Geschäfte zu vollziehen. 

3. Der Gemeinderat hat insbesondere folgende Aufga-
ben zu erfüllen: 
a) Einberufung und Leitung der Versammlung der 

Jagdgenossen, 
b) Durchführung der Beschlüsse der Versammlung 

der Jagdgenossen, 
c) Führung des Haushalts-, Kassen- und Rech-

nungswesens, einschließlich der Bestellung ei-
nes Kassen- und Rechnungsprüfers, 

d) Führung des Schriftwechsels und Beurkundung 
von Beschlüssen, 

e) Vornahme der öffentlichen Bekanntmachungen 
bzw. ortsüblichen Bekanntgaben, 

f) Verpachtung des gemeinschaftlichen Jagdbe-
zirks,  

g) Abschluss einer Zielvereinbarung über den Ab-
schuss von Rehwild im Pachtgebiet, 

h) Entscheidung über das Einvernehmen zum Ab-
schussplan, 

i) Stellungnahme im Rahmen der Anhörung zu An-
trägen auf Befriedung von Grundflächen aus 
ethischen Gründen, 

j) Abrundung des gemeinschaftlichen Jagdbe-
zirks. 

§ 12 Verzeichnis der Jagdgenossen (Jagdkataster) 

1. Der Gemeinderat hat ein Verzeichnis aller Mitglieder 
der Jagdgenossenschaft (Jagdgenossen), unter An-
gabe der jeweiligen Grundflächenanteile am ge-
meinschaftlichen Jagdbezirk (Jagdkataster), zu er-
stellen. 

2. Das Verzeichnis ist jeweils mindestens vor der Ein-
berufung einer neuen Jagdgenossenschaftsver-
sammlung fortzuschreiben. 

§ 13 Verfahren bei der Jagdverpachtung 

Der gemeinschaftliche Jagdbezirk wird durch freihändige 
Vergabe und Verlängerung laufender Pachtverträge ver-
pachtet. 

§ 14 Abschussplanung 

Soweit die Festsetzung eines Abschussplans erforder-
lich ist, legt der Gemeinderat den von den Jagdaus-
übungsberechtigten für das kommende Jagdjahr (§ 18) 
oder für die kommenden zwei oder drei Jagdjahre aufge-
stellten Abschussplan auf die Dauer von einer Woche 

zur kostenlosen Einsichtnahme für Mitglieder der Jagd-
genossenschaft aus. Er wird beim Bürgermeisteramt 
Pfronstetten ausgelegt und kann dort während der 
Sprechzeiten eingesehen werden. Ort und Dauer der 
Auslegung werden mindestens eine Woche vorher orts-
üblich bekannt gegeben. Die Jagdgenossen können ge-
gen den Abschussplan innerhalb der Auslegungsfrist 
Einwendungen erheben. Der Gemeinderat wird die Ein-
wendungen, einschließlich eventueller Änderungsvor-
schläge, im Abschussplan vermerken. 

§ 15 Anteil an Nutzungen und Lasten 

Die Höhe der Beteiligung der Jagdgenossen an den Nut-
zungen und Aufwendungen der Jagdgenossenschaft 
richtet sich nach dem Verhältnis ihrer jagdlich nutzbaren 
Grundstücke zur gesamten Jagdnutzfläche des gemein-
schaftlichen Jagdbezirks. 

§ 16 Verwendung des Reinertrags 

1. Die Gemeinde erhält für die Tätigkeit des Gemein-
derats, des Bürgermeisters und der Gemeindever-
waltung als Verwalter der Jagdgenossenschaft eine 
Entgeltpauschale von 10% der Einnahmen der Jagd-
genossenschaft. Der verbleibende Reinertrag aus 
der Jagdnutzung wird der Gemeinde zweckgebun-
den für die Unterhaltung des Feld- und Waldwege-
netzes der Gemeinde und der örtlichen Holzgerech-
tigkeiten zur Verfügung gestellt.  

2. Jedes Mitglied der Jagdgenossenschaft, das diesem 
Beschluss nicht zugestimmt hat, kann die Auszah-
lung seines Anteils am Reinertrag verlangen. Der 
Anspruch erlischt, wenn er bis zum Ablauf eines Mo-
nats nach Bekanntmachung der Beschlussfassung 
nicht schriftlich oder mündlich zu Protokoll beim Ge-
meinderat geltend gemacht wird. 

3. Entfällt auf einen Jagdgenossen ein geringerer Rein-
ertrag als 15.- Euro, so wird die Auszahlung erst fäl-
lig, wenn der Betrag durch Zuwachs mindestens 
15.- Euro erreicht hat; unberührt hiervon bleiben die 
Fälle, in denen der Jagdgenosse aus der Jagdge-
nossenschaft ausscheidet. 

§ 17 Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen so-
wie Kassen- und Rechnungsprüfung 

1. Ein besonderer Haushaltsplan für die Jagdgenos-
senschaft wird nicht aufgestellt. 

2. Die Einnahmen und Ausgaben der Jagdgenossen-
schaft sind, voneinander getrennt (Bruttoprinzip), un-
ter Angabe von Tag (Datum) und Grund der Zahlung 
sowie des Zahlungspflichtigen bzw. Empfangsbe-
rechtigten in einem Kassenbuch aufzuführen. Für je-
des Wirtschaftsjahr (§ 18) ist ein neues Kassenbuch 
anzulegen. Die Kassenbücher sind jeweils zum 
Ende des Wirtschaftsjahres mit der Ausweisung des 
Reinertrags abzuschließen. Die abgeschlossenen 
Kassenbücher sind anschließend dem vom Gemein-
derat bestellten Kassen- und Rechnungsprüfer vor-
zulegen. Der Prüfer hat in angemessenen Zeitab-
ständen, in der Regel jedoch spätestens nach vier 
Jahren, in einer Kassenbestandsaufnahme zu ermit-
teln, ob der Kassenistbestand mit dem Kassensoll-
bestand übereinstimmt, der Zahlungsverkehr, die 



Gemeinde Pfronstetten Mitteilungsblatt Nr. 40 vom 07.10.2021 Seite 7 
 

 
Kassengeschäfte und die Buchführung ordnungsge-
mäß erledigt werden, insbesondere die Einnahmen 
und Ausgaben rechtzeitig und vollständig eingezo-
gen oder geleistet werden und dem Grunde und der 
Höhe nach den Rechtsvorschriften und Verträgen 
entsprechen [und der Versammlung der Jagdgenos-
sen -in deren nächster, turnusmäßiger Sitzung- über 
das Prüfungsergebnis zu berichten]. 

§ 18 Umlage 

1. Reichen die Mittel der Jagdgenossenschaft, ein-
schließlich etwaiger Rücklagen, zur Erfüllung ihrer 
Verbindlichkeiten nicht aus, so kann die Versamm-
lung der Jagdgenossen die Erhebung einer Umlage 
beschließen. Eine solche Situation ist insbesondere 
dann gegeben, wenn bei einem Rechnungsab-
schluss nach § 17 Nr. 2 festgestellt wird, dass die 
Ausgaben die Einnahmen um mindestens 
1.000 Euro überschritten haben. 

2. Die Beiträge zur Umlage der Jagdgenossen werden 
binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Be-
schlusses der Jagdgenossen gemäß Nr.1 zur Zah-
lung an die Jagdgenossenschaft fällig.  

3. Umlagebeiträge, die nicht fristgemäß bezahlt wer-
den, können wie Gemeindeabgaben beigetrieben 
werden.] 

§ 19 Wirtschaftsjahr 

Das Wirtschaftsjahr (Jagdjahr) läuft vom 1. April bis 
31. März. 

§ 20 Bekanntmachungen 

Die öffentlichen Bekanntmachungen der Jagdgenossen-
schaft erfolgen in der für die Gemeinde Pfronstetten für 
öffentliche Bekanntmachungen bestimmten Form. 
 

ABFALLTERMINE 
 

Restmüll 
 

Montag, 11.10.2021 
Bio-Tonne Montag, 11.10.2021 
Altpapier Montag, 18.10.2021 

Grüngutannahme 
Jeden Samstag von 13.00 bis 14.00 Uhr am Wander-
parkplatz Bühl (bei der Einfahrt zum Sportgelände)  

Häckselplatz Trochtelfingen 
An der Einmündung der alten Harthauser Straße in die 
Kreisstraße 6738 Richtung Harthausen, Tel. 07124/48-0 
Dienstag bis Freitag  15.00 bis 18.00 Uhr 
Samstag  11.00 bis 18.00 Uhr 

Erddeponie Kohltal 
Anlieferung Erdaushub nach telefonischer Vereinba-
rung: Herr Schmid, Tel. 0171/3730413 oder 07388/221 
werktags 08.00 - 12.00 Uhr u. 13.00 - 17.00 Uhr 

Grünabfälle gehören nicht in den Gemeindewald! 

Im Herbst schneiden viele Gartenbesitzer ihre Hecken 
zurück, der eine oder andere Baum wird gefällt und auch 
sonst fällt Grünabfall an. Für die Entsorgung dieses Ma-
terials gibt es zum einen die regelmäßigen Anlieferter-
mine, die im Mitteilungsblatt bekannt gemacht werden, 

zum anderen ist eine Entsorgung beim Häckselplatz der 
Stadt Trochtelfingen möglich. Keine legale Lösung ist es 
dagegen, diese Grünabfälle in fremde Wälder zu fahren 
und dort abzulagern. Leider fühlen sich noch immer man-
che Mitbürger berechtigt, ihren Grünabfall im Gemeinde-
wald zu entsorgen. Rechtlich gesehen handelt es sich 
dabei um eine unerlaubte Abfallbeseitigung, die mit emp-
findlichen Geldbußen bestraft wird. Hinzu kommt: Wo 
der eine Heckenschnitt ablagert, glaubt der andere auch 
Bauschutt ablagern zu dürfen. Aus diesem Grund wie-
derholen wir unsere Bitte, dies doch zu unterlassen. Der 
Weg zu den angegebenen Entsorgungsmöglichkeiten ist 
im Zweifel nicht wesentlich weiter. 
 

 
Der Gemeindeverwaltungsverband Zwiefalten-Hayingen mit seinen 
Mitgliedskommunen Hayingen, Pfronstetten und Zwiefalten sucht 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Sachbearbeiter Umsatzsteuer § 2b UstG 
(m/w/d) in Teilzeit (50 %) 

Ihre Aufgaben: 

- Entwicklung des Konzeptes zur Einführung des § 2b UstG und 
nachfolgende Sachbearbeitung 

- Ermittlung, Prüfung und Beurteilung aller umsatzsteuerrechtli-
chen Tatbestände und Geschäftsvorfälle, insbesondere im 
Sinne des § 2b UStG 

- Unterstützung bei der Erstellung von Umsatzsteuervoranmel-
dungen und Umsatzsteuererklärungen 

- Abstimmung steuerrechtlicher Sachverhalte mit dem Finanz-
amt 

- Prüfung bestehender Verträge und Beratung beim Abschluss 
neuer Verträge mit umsatzsteuerrechtlichen Sachverhalten 

Ihre Qualifikation: 

- Abschluss als Diplom-Finanzwirt/-in, Diplom-Betriebswirt/-in 
(FH) oder ein entsprechender Bachelor- Abschluss jeweils mit 
Schwerpunkt Steuerrecht oder Steuerfachwirt/-in. 

- Von Vorteil wären Fachkenntnisse des Steuerrechts, insbe-
sondere Umsatzsteuerrechts für juristische Personen des öf-
fentlichen Rechts und EU-Umsatzsteuerrechts 

- Einsatzfreude und Organisationsgeschick 
- Flexibilität sowie eine sorgfältige und teamorientierte Arbeits-

weise 
- Kommunikationsfähigkeit und Eigeninitiative 
- freundliches, sicheres und gewandtes Auftreten 

Wir bieten: 

- eine leistungsgerechte Vergütung bis Besoldungsgruppe A10 
oder entsprechende Eingruppierung nach TVöD 

- eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit 
- flexible Arbeitszeitregelungen/Homeoffice zur Vereinbarung 

von Beruf und Familie 
- Fortbildungsmöglichkeiten zur persönlichen und fachlichen 

Weiterentwicklung 
- einen krisensicheren Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst  

Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 24.10.2021 

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an die Stadtver-
waltung Hayingen, Marktstraße 1, 72534 Hayingen. Gerne auch per 
E-Mail an kevin.dorner@hayingen.de 

Nähere Auskünfte erteilt Ihnen Bürgermeister Kevin Dorner unter 
Tel. Nr. 07386/9777-0. 

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung vorran-
gig berücksichtigt.  
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Bundestagswahl 2021 

Wenn der Fehlerteufel zuschlägt, dann richtig! In der Tabelle, die wir in der vergangenen Woche veröffentlicht haben, 
waren die 63 Erststimmen der Bewerber der „kleineren“ Parteien nicht korrekt abgedruckt. Auf der Internetseite sind 
und waren die korrekten Daten abgedruckt. Diesen Fehler bitten wir zu entschuldigen! Nachstehend werden die 
korrigierten Zahlen veröffentlicht: 

 

Bitte die Hundetoiletten nutzen! 
 

Seit einiger Zeit gibt es an verschiedenen Stellen in der 
Gemeinde sogenannte Hundetoiletten. Dort können 
Hundehalter für Spaziergänge außerhalb der Ortslage 
Tütchen mitnehmen, in die sie „das Geschäft“ ihrer Tiere 
packen und dann später in die Abfallbehälter einwerfen 
können. Wir bitten unsere Hundehalter, dieses Angebot 
auch anzunehmen! Hundefäkalien führen in der Land-
wirtschaft und auch bei der Hege der Wildtiere zu ver-
meidbaren Problemen.  
 

SONSTIGE MITTEILUNGEN 

Start in das Bienen-Schul-
jahr 

An einem recht herbstlichen 
Vormittag machte sich die 
Klasse R6 der Münsterschule 

Zwiefalten gemeinsam mit ihren Lehrerinnen Frau Laub 
und Frau Stumm zu einer „kleinen Wanderung“ auf, um 
Herrn Radzimski und seine Bienenvölker zu besuchen. 
Am Rallhof angekommen lauschten die Schülerinnen 
und Schülern den Ausführungen von Herrn Radzimski. 

Dieser wusste ausführlich, mit viel Anschauungsmaterial 
und schülernah über den Aufbau eines „Bienenstocks“, 
das Leben der Bienen und die Aufgaben eines Imkers zu 
berichten. Natürlich wurden alle Fragen der interessier-
ten Schülerinnen und Schüler umfassend und fachmän-
nisch beantwortet. Auch für das leibliche Wohl war ge-
sorgt, es gab frisches Brot natürlich mit frischem Honig, 
wahlweise mit Butter oder Mascarpone.  
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Wir haben sehr viel gelernt, es war ein toller Vormittag 
und wir freuen uns schon jetzt, auf den nächsten Besuch 
bei Ihnen und Ihren Bienen! 

Vielen Dank, Herr Radzimski 
 

Lernen mit Rückenwind 

Kinder und Jugendliche brauchen Sie – Unterstützungs-
kräfte für das Förderprogramm „Lernen mit Rückenwind“ 
gesucht! 
 
Kinder und Jugendliche sind von den Auswirkungen der 
Corona Pandemie in besonderer Weise betroffen. Um 
den entstandenen Auswirkungen rasch entgegenzuwir-
ken, sollen die betroffenen Schülerinnen und Schüler 
bestmöglich unterstützt werden. Baden-Württemberg 
startet dazu im Rahmen des Bund-Länder Aktionspro-
gramms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugend-
liche“ zu Beginn des Schuljahres 2021/2022 das auf zwei 
Jahre angelegte Förderprogramm „Lernen mit Rücken-
wind“. 
 
Dazu brauchen wir Sie: Studierende, Pensionäre, aus-
gebildete Lehrkräfte, Personen mit pädagogischer Vor-
bildung. Auch Kooperationspartner, d. h. Institutionen 
und Organisationen wie bspw. Vereine oder Nachhilfein-
stitute sprechen wir hiermit an. Wir freuen uns auf Sie 
und Ihr Mitwirken bei dieser so wichtigen Aufgabe. 
Informationen finden Sie auf der Homepage unter 
www.lernen-mit-rueckenwind.de. 
 
Hier gelangen Sie auch zum Registrierungsportal, dem 
„virtuellen Marktplatz“ 
 

https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/lmr-regist-
rierung 
 

Sollten Sie ganz gezielt die Münsterschule Zwiefalten 
unterstützen wollen, ist es möglich, dies bei der Regist-
rierung anzugeben. 
Melden Sie sich gerne - wir freuen uns auf Ihre Unter-
stützung! 

Stellvertretend für das gesamte Kollegium grüßen Sie 
 

Manuel Kiner   Sabine Burgmayer 

 

 
REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN 

PRESSESTELLE 

B 312, Neubau Kreisverkehr Kleinengstingen und 
Fahrbahndeckenerneuerung 

Änderung Verkehrsführung ab Donnerstag, 30. Septem-
ber 2021 
Seit Mitte August 2021 lässt das Regierungspräsidium 
die Kreuzung der B 312, Reutlinger Straße / Klein-
engstinger Straße / Gartenstraße, die sogenannte 
„Friedhofskreuzung“ in Kleinengstingen, zu einem Kreis-
verkehr umbauen. Zeitgleich erfolgt die Erneuerung der 
Fahrbahndecke auf der B 312 im Abschnitt zwischen 
dem Kreisverkehr Traifelberg und der „Friedhofskreu-
zung“. 
Der dritte Bauabschnitt wird mit den Markierungsarbei-
ten am 30. September 2021 abgeschlossen. Damit wird 
auch die Strecke der B 312 zwischen der Einmündung 
der B 313 (Großengstingen) und der Kreuzung im Be-
reich der Einkaufsmärkte am Donnerstagnachmittag für 
den Verkehr freigegeben.  

Umleitungen und Buslinien während viertem Bauab-
schnitt 
Für den anstehenden vierten Bauabschnitt wird die Klei-
nengstinger Straße ab dem REWE-Markt bzw. dem 
Friedhofsparkplatz wieder ganz gesperrt. Auch die Orts-
durchfahrt B 312 Kleinengstingen bleibt weiterhin ge-
sperrt. Die Einkaufsmärkte und die anliegenden Firmen 
sind dann von Norden, das heißt vom Bahnübergang 
her, erreichbar (siehe Anlage). 
Der Verkehr der B 312 von Süden kommend in Fahrt-
richtung Reutlingen wird ab Oberstetten über Steinhilben 
- Trochtelfingen - Haid - Einmündung B 313 auf die 
B 312 umgeleitet. Der Verkehr der B 312 von Norden 
bzw. Reutlingen kommend wird in umgekehrter Richtung 
geführt.  
Die Buslinien können die Haltestellen am Friedhof nach 
wie vor nicht anfahren. Zustiegsmöglichkeiten gibt es, je 
nach Linie, an den Haltestellen beim Rathaus Klein-
engstingen bzw. am Marktplatz Großengstingen. 
Die Vollsperrung der B 312 bleibt bis zur Fertigstellung 
des Kreisverkehres voraussichtlich im November 2021 
bestehen. 
Das Regierungspräsidium bittet die Verkehrsteilnehmer 
für die im Zusammenhang mit der Maßnahme entste-
henden Behinderungen um Verständnis. Informationen 
zu den Sperrungen und zur Umleitung können im Inter-
net unter www.Verkehrsinfo-BW.de/Baustellen abgeru-
fen werden. 

Kosten 
Die Kosten der Gesamtbaumaßnahme belaufen sich auf 
rund 1,3 Millionen Euro. Auf den Kreisverkehr entfallen 
rund 683.000 Euro, die sich die Gemeinde Engstingen 
mit 180.000 Euro und der Bund mit 503.000 Euro teilen. 
Für den Gemeindeanteil erhält Engstingen eine Förde-
rung nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungs-
gesetz. 
Auf die Fahrbahndeckenerneuerung entfallen zirka 
617.000 Euro, die der Bund trägt. 
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Übersicht vierter Bauabschnitt der B312, Neubau Kreis-
verkehr Kleinengstingen und Fahrbahndeckenerneue-
rung 

B 313, Kurvenverbesserung zwischen Vilsingen und 
Inzigkofen 

Um die Verkehrssicherheit für den Begegnungsverkehr 
zu erhöhen, verbessert das Regierungspräsidium ab 
Montag, 4. Oktober 2021 die Kurve der B 313 im Bereich 
des Parkplatzes zwischen Vilsingen und Inzigkofen. Auf 
einer Länge von rund 280 Metern wird die B 313 um zirka 
1,75 Meter in Richtung Parkplatz verbreitert. Dabei wer-
den auch die Anschlüsse an den Parkplatz dem neuen 
Fahrbahnverlauf angepasst. Voraussichtlich gegen 
Ende der ersten Novemberwoche 2021 sollen die Arbei-
ten abgeschlossen sein. 

Verkehrsführung 
In der ersten Bauphase wird der Verkehr mit einer Am-
pelregelung einspurig über den Parkplatz geführt. Im An-
schluss daran erfolgt in zwei weiteren Bauphasen die 
Angleichung der Parkplatzzufahrten. Auch hier wird die 
B 313 mit einer Ampelregelung halbseitig gesperrt.  
Das Regierungspräsidium bittet die Verkehrsteilnehmer 
für die entstehenden Behinderungen um Verständnis. In-
formationen zu den Sperrungen und zur Umleitung kön-
nen im Internet unter www.Verkehrsinfo-BW.de/Baustel-
len abgerufen werden. 

Kosten 
Die Kosten für die Maßnahme belaufen sich auf rund 
210.000 Euro und werden vom Bund getragen. 
 

B 465, Fahrbahndeckenerneuerung Anschluss B 28 
bis Donnstetten  

Beginn der Bauarbeiten am Montag, 4. Oktober 2021 
Das Regierungspräsidium Tübingen erneuert ab Mon-
tag, 4. Oktober 2021 auf rund 3,7 Kilometern den schad-
haften Fahrbahnbelag der B 465 zwischen dem An-
schluss der B 28 bis auf Höhe der Straße „Im Anger“ in 
Donnstetten. Die Maßnahme dient der Verbesserung der 
Verkehrssicherheit und der Substanzerhaltung der Stra-
ßeninfrastruktur. Entsprechende Witterungsverhältnisse 

vorausgesetzt, soll die Fahrbahndeckenerneuerung bis 
Ende Oktober 2021 abgeschlossen sein. 
Es erfolgt ein Austausch der Asphaltdeckschicht. Zu-
sätzlich werden partiell Schäden an der Asphalttrag-
schicht behoben. Für den Durchfahrtsverkehr ist der 
Streckenabschnitt in dieser Zeit voll gesperrt. 
Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt parallel zu den 
Sanierungsarbeiten an der B 465 im Bereich Gutenber-
ger Steige. Durch die zeitgleiche Umsetzung der beiden 
Maßnahmen können zusätzliche Sperrungen vermieden 
werden.  
Die Belagserneuerung findet in zwei Bauphasen statt:  

 

Übersichtskarte Bauphasen 1 und 2 

Bauphase 1: 4. bis voraussichtlich 23. Oktober 2021 
In diesem Zeitraum ist der Bereich der B 465 vom An-
schluss der B 28 bis einschließlich der Kreuzung der 
B 465 / L 252 vor Donnstetten voll gesperrt.  
Die Umleitung aus Richtung Ulm erfolgt über die K 7408 
von Feldstetten nach Westerheim und weiter über die 
L 252 nach Donnstetten. Aus Richtung Bad Urach wird 
der Verkehr ab Böhringen über die L 252, K 6704 und 
B 465 nach Donnstetten geführt. Die Zufahrt über die 
L 252 zur Sommerbobbahn bei Donnstetten ist jederzeit 
möglich. 

Bauphase 2: voraussichtlich 25. bis 30. Oktober 2021 
In dieser Bauphase wird die B 465 von der Kreuzung der 
B 465 / L 252 bis auf Höhe der Straße „Im Anger“ in 
Donnstetten gesperrt. Die Kreuzung B 465 / L 252 kann 
in dieser Bauphase für den Verkehr freigegeben werden, 
sodass Donnstetten von der B 28 kommend wieder über 
die B 465 und L 252 angefahren werden kann. Lediglich 
die Weiterfahrt Richtung Gutenberger Steige ist nicht 
möglich. Die Zufahrt in Richtung Schlatterhöhe / Schopf-
loch erfolgt weiterhin über die L 252 und K 6704. 
Informationen zu den Sperrungen und zur Umleitung 
können jeweils aktuell im täglich aktualisierten Baustel-
leninformationssystem (BIS) des Landes Baden-Würt-
temberg unter www.Verkehrsinfo-BW.de/Baustellen ab-
gerufen werden. 
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Kosten: 
Die Kosten der Baumaßnahme belaufen sich auf rund 
530.000 Euro und werden vom Bund getragen. 
 

Eichen, überwachen und prüfen 

Zahlen und Fakten zum Verbraucherschutz im Jah-
resbericht 2020 des Landesbetriebs Eich- und Be-
schusswesens Baden-Württemberg 

„Dass sich der Landesbetrieb nicht nur der Aufgabe 
zum Umstieg auf einen klimafreundlichen Verkehr 
stellt und aktiv die Einführung dieser Technologie 
unterstützt, sondern auch die gesetzlichen Aufga-
ben im Eich- und Beschusswesen erfüllt, wird im 
vorliegenden Jahresbericht deutlich“, so Regie-
rungspräsident Klaus Tappeser. 
Der Landesbetrieb Eich- und Beschusswesen Ba-
den-Württemberg als Teil des Regierungspräsidium 
Tübingen leistet mit seinen rund 230 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern einen wichtigen Beitrag zum 
Verbraucherschutz und zum fairen Wettbewerb. 
Durch die Eichungen, Überwachungen und Prüfun-
gen können sich Bürgerinnen und Bürger in Baden-
Württemberg auf richtige Messwerte im geschäftli-
chen Verkehr verlassen. Der Jahresbericht stellt alle 
Tätigkeitsfelder und die Ergebnisse des Landesbe-
triebs im vergangenen Geschäftsjahr dar.  
Eine der wesentlichen Voraussetzungen für das Errei-
chen der energie- und klimaschutzpolitischen Ziele der 
Landesregierung ist der massive Ausbau der Lade- und 
Schnellladeinfrastruktur der Elektromobilität in Baden-
Württemberg. Der Landesbetrieb unterstützt mit seiner 
Expertise Hersteller, Vertreiber und nutzende Unterneh-
men in Baden-Württemberg und darüber hinaus um 
diese Ziele zu erreichen. 
„Egal, ob an der normalen Tankstelle oder an der E-La-
desäule, unser Anspruch ist es, dass Verbraucherinnen 
und Verbraucher nur das zahlen was sie auch getankt 
haben. Genau dazu trägt der Landesbetrieb Eich- und 
Beschusswesen mit seinen kontinuierlichen Messungen 
maßgeblich bei. Autofahrerinnen und Autofahrer werden 
vor unrichtigen Abrechnungen geschützt und der faire 
Wettbewerb wird gewährleistet.“, so Regierungspräsi-
dent Klaus Tappeser.  
Trotz der erschwerten Bedingungen mit dem Ausbruch 
der Corona-Pandemie wurden durch den Landesbetrieb 
Eich- und Beschusswesen im Jahr 2020 insgesamt 
125.000 Messgeräte wie beispielsweise Taxameter, 
Straßenzapfsäulen oder Waagen geeicht. Dabei haben 
rund 3,8 Prozent der Geräte die Prüfung nicht bestan-
den. Die Aufrechterhaltung des Betriebs war durch den 
großen Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Landesbetriebes möglich, die flexibel auch unter verän-
derten Bedingungen ihre Arbeit erbracht haben. 
Das gesetzliche Messwesen regelt einen Sektor, der für 
das Wirtschaftsleben äußerst wichtig ist. Schätzungen 
gehen davon aus, dass in den Industrieländern etwa vier 
bis sechs Prozent des Bruttonationaleinkommens durch 
Messgeräte und damit verbundene Messungen abge-
rechnet werden. Damit bildet das gesetzliche Mess- und 
Eichwesen eine nicht unwesentliche Grundlage für eine 
funktionierende Wirtschaft.  

Neben dem alltäglichen Geschäft hat sich der Landes-
betrieb im letzten Jahr auch intensiv mit Wandel und Ver-
änderungen befasst. Auf das Eich- und Beschusswesen 
kommen in den nächsten Jahren einige Herausforderun-
gen zu: So wird die Digitalisierung die metrologischen 
Dienstleistungen verändern. Durch die Digitalisierung 
besteht zudem die Möglichkeit die Effektivität des Ver-
waltungshandelns zu steigern, wie auch neuen Organi-
sations- und Arbeitsformen Rechnung zu tragen. 
„Um diesen Anforderungen zu begegnen, wurde die ‚Vi-
sion & Mission Eich- und Beschusswesen 2020 +‘ erar-
beitet. Sie bildet den Rahmen für ein Programm des 
Wandels und legt die Richtung fest, in die sich der Lan-
desbetrieb in den nächsten Jahren entwickeln soll“, un-
terstreicht Regierungspräsident Klaus Tappeser dabei 
die notwendige Weiterentwicklung. 
Die zweite Säule des Landesbetriebs, das Beschussamt 
in Ulm, stellt sich im vorliegenden Jahresbericht als die 
einzige Prüf- und Zertifizierungsstelle für Waffen-, Muni-
tions- und Sicherheitstechnik in Baden-Württemberg dar. 
Das Beschussamt ist nicht erst seit den jüngst erfolgten 
aufwendigen Sanierungsmaßnahmen des 25 und 100 
Meter langen Beschusskanals weltweit eines der mo-
dernsten Institute dieser Art. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter prüften im vergangenen Jahr rund 300.000 
Waffen auf ihre Sicherheit und die Einhaltung der gesetz-
lichen Vorschriften. Darüber hinaus wurden zahlreiche 
Materialien wie beispielsweise Glas, Stahl und Verbund-
werkstoffe bis hin zu fertigen Teilen wie Kraftfahrzeuge 
auf ihre Beschusssicherheit untersucht. 
 
Der vollständige Jahresbericht des Landesbetriebs Eich- 
und Beschusswesen für das Geschäftsjahr 2020 ist on-
line einsehbar. 

Hintergrundinformation: 
Als Abteilung 10 gehört der Landesbetrieb Eich- und Be-
schusswesen Baden-Württemberg zum Regierungsprä-
sidium Tübingen. Dieser sorgt in den Dienststellen 
Albstadt, Donaueschingen, Dornstadt, Fellbach, Frei-
burg, Heilbronn, Karlsruhe, Mannheim, Ravensburg, 
Schwäbisch Hall, Stuttgart und Ulm durch die Eichung 
und Prüfung von Messgeräten für das richtige Maß, für 
richtiges Messen und die Einhaltung der Vorgaben des 
Mess- und Eichgesetzes.  
Weiterhin sorgt der Landesbetrieb mit seinem Beschuss-
amt in Ulm für die Einhaltung der Anforderungen des 
Waffen- und Beschussgesetzes. Durch die Prüfung von 
Waffen und Munition wird die Sicherheit von Jägerinnen 
und Jäger sowie Sportschützinnen und Sportschützen 
gewährleistet. 

 

Naturschutzaktion zum Mitmachen 

Das Biosphärengebiet Schwäbische Alb und die 
Marketingkooperation „hochgehberge“ laden zum 
Mitmachen bei Landschaftspflegeaktion ein 
Organisiert von der Geschäftsstelle Biosphärenge-
biet Schwäbische Alb und der Marketingkooperation 
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„hochgehberge“ können Interessierte unter der Fe-
derführung der inklusiven Grüngruppe Streuobst 
und Naturschutz am Freitag, 8. Oktober 2021 einen 
Beitrag zur Landschaftspflege im Naturreservat Beu-
tenlay in Münsingen leisten. Die Aktion findet im 
Rahmen eines Spendenprojekts der Wandermarke 
„hochgehberge“ statt. Eine Anmeldung ist bis 7. Ok-
tober 2021 erforderlich. 
Wie lassen sich durch den Tourismus Einnahmen für Na-
turschutzmaßnahmen und Projekte für die Natur gene-
rieren? Dieser Frage geht das von der UNESCO ausge-
zeichnete Biosphärengebiet Schwäbische Alb derzeit in 
verschiedenen Projekten nach. Seit gut einem Jahr fin-
det unter anderem ein Spendenaufruf über die Wander-
marke „hochgehberge“ statt, die mit den Spendengel-
dern aktiv zum Naturschutz und dem Erhalt der charak-
teristischen Kulturlandschaft im Biosphärengebiet 
Schwäbische Alb beitragen möchte.  
Die bis zum jetzigen Zeitpunkt generierten Einnahmen 
werden erstmals im Oktober 2021 für eine Landschafts-
pflegemaßnahme im „Naturreservat“ Beutenlay in 
Münsingen verwendet. Projektbeteiligte der ersten Pfle-
gemaßnahme sind neben der Geschäftsstelle Biosphä-
rengebiet Schwäbische Alb und der Marketingkoopera-
tion „hochgehberge“, die inklusive Grüngruppe Streuobst 
und Naturschutz der Arbeit in Selbsthilfe gGmbH Mös-
singen, die Stadt Münsingen, die Untere Naturschutzbe-
hörde des Landratsamts Reutlingen und der Land-
schaftserhaltungsverband im Landkreis Reutlingen e.V.. 
Zum Aktionstag am 8. Oktober 2021 auf der Fläche des 
Beutenlay sind auch interessierte Bürgerinnen und Bür-
ger eingeladen, aktiv an der Pflegemaßnahme mitzuwir-
ken und sich zu informieren. Unter Anleitung der inklusi-
ven Grüngruppe Streuobst und Naturschutz soll eine als 
geschütztes Biotop kartierte Wacholderheide am Premi-
umspazierwanderweg „hochgehhütet“ gepflegt werden.  
 
Es stehen 15 Plätze für Helferinnen und Helfer zur Ver-
fügung, aus diesem Grund ist eine Anmeldung unter 
info@hochgehberge.de notwendig. Los geht es um 
13.00 Uhr am Parkplatz Schützenhaus in Münsingen, 
der Pflegeeinsatz endet gegen 16.00 Uhr. Robuste und 
wetterfeste Kleidung sowie feste Schuhe und Garten-
handschuhe sind erforderlich. Es gelten die am Durch-
führungstermin gültigen Coronaregeln. Für Unfälle wäh-
rend der Landschaftspflegeaktion übernehmen die Ver-
anstaltenden keine Haftung. 
 

 

Webseminar: Babys erster Brei!  

Die Ernährung im ersten Lebensjahr steht im Mittelpunkt 
der BeKi-Informationsveranstaltung am Dienstag, 
19. Oktober 2021, von 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr. Das Se-
minar mit Referentin Sabine Schwaigerer findet online 
statt. 
„BeKi“ steht für Bewusste Kinderernährung und ist eine 
Ernährungsinitiative des Landes Baden-Württemberg. 
Die Veranstaltung richtet sich vor allem an Eltern von 
Säuglingen im Alter von vier bis sieben Monaten.  

Der Übergang von Muttermilch bzw. Säuglingsmilch zur 
Beikost ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung eines 
Kindes. Nach und nach werden die Milchmahlzeiten 
durch verschiedene Breie ersetzt. Wichtige Fragen bei 
dieser Umstellung sind etwa: Wann ist der optimale Zeit-
punkt für den ersten Brei? Was sind die aktuellen Emp-
fehlungen zur Beikost? Was für Unterschiede gibt es zwi-
schen selbstzubereiteten Breien und Gläschen? Welche 
Lebensmittel und Getränke sind geeignet? 
Ein optimaler Beikost-Start ist eine gute Voraussetzung 
für eine zukünftige, ausgewogene und abwechslungsrei-
che Ernährung eines Kindes. Während der Veranstal-
tung können jederzeit Fragen an die Referentin gestellt 
werden. Außerdem erhalten alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer Infomaterial zum Thema. 

Technische Voraussetzungen und Anmeldungen  
Als technische Voraussetzung für die Teilnahme ist er-
forderlich: Ein PC, Laptop oder Tablet. Außerdem eine 
stabile Internetleitung mit funktionierendem W-LAN für 
die Bildübertragung. Wer einen Laptop oder PC verwen-
det wird, benötigt die aktuelle Version des Internetbrow-
ser "Firefox" oder "Google Chrome".  
Informationen und Anmeldungen zu dieser kostenfreien 
Veranstaltung sind beim Kreislandwirtschaftsamt 
Münsingen bis Mittwoch, 13. Oktober 2021, unter der  
Nummer 07381/9397-7341 oder unter landwirtschafts-
amt@kreis-reutlingen.de möglich. Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer erhalten nach der Anmeldung per Mail 
einen Zugangscode zur Veranstaltung. 
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Endlich wieder Herbststimmung im Ländle und die 
beginnende Apfelerntezeit 

Weitere alte Streuobstsorten sind ab Oktober in ausge-
wählten Märkten zu finden. 
Der Verein Schwäbisches Streuobstparadies e.V. freut 
sich auf die Auslieferung weiterer traditioneller Apfelsor-
ten wie Kardinal Bea, Berner Rosenapfel und Goldpar-
mäne. 
Der Kardinal Bea wurde als Zufallssämling im Kreis Ess-
lingen gefunden. Das Fruchtfleisch ist grünlich weiß. Der 
Apfel schmeckt saftig, süßfruchtig und bringt eine leichte 
Säure mit sich. Als Tafel-, Saft- oder Mostapfel lässt sich 
der Kardinal Bea optimal verwenden. Bis November ist 
der Kardinal Bea lagerfähig, deswegen sollte dieser le-
ckere Apfel schnellstmöglich gegessen oder verwertet 
werden.  
Der Berner Rosenapfel wurde bereits 1865 im Wald ent-
deckt. Die Schale ist sehr rötlich, zudem schmeckt der 
Apfel ausgesprochen saftig, eher süßlich und mit einer 
angenehmen Säure. Aus den Früchten lässt sich sehr 
gut Saft herstellen. Für den direkten Verzehr ist dieser 
wohlschmeckende Apfel auch geeignet. Bis Januar lässt 
sich der Berner Rosenapfel lagern und genießen.  
Um 1510 ist die Goldparmäne in der Normandie entstan-
den. Gelborange färbt sich das Fruchtfleisch. Der Ge-
schmack ist ausgesprochen saftig und nussig gewürzt. 
Verwendung finden die Früchte als Tafelapfel. Von Ok-
tober bis Januar ist die Goldparmäne genussreif.   
Der Verkauf der traditionellen Sorten findet ab dem 
6. Oktober in Märkten der Region statt. Das Obst stammt 
aus dem Vereinsgebiet des Schwäbischen Streuobstpa-
radieses und kommt auf kurzen Wegen direkt von der 
Obstwiese zum Verbraucher. Mit dem Kauf und Verzehr 
der Äpfel wird so ein direkter Beitrag zum Erhalt der land-
schaftsprägenden Streuobstwiesen geleistet!   
Eine Übersicht über die teilnehmenden Märkte ist auf der 
Webseite des Vereins Schwäbisches Streuobstparadies 
zu finden. www.streuobstparadies.de/Geniessen/Alte-
Sorten-im-Supermarkt 

Der Verein Schwäbisches Streuobstparadies e.V. 
Die Streuobstwiesen zwischen Alb und Neckar bilden 
mit rund 26.000 ha eine der größten zusammenhängen-
den Streuobstlandschaften Europas. Die 1,5 Millionen 
Obstbäume im Schwäbischen Streuobstparadies sind zu 
jeder Jahreszeit ein besonderer Genuss. Die jahrhunder-
tealte Landschaft Streuobstwiese ist darüber hinaus 
ein besonderer Kulturschatz und verfügt über eine 
enorme Vielzahl an Brennereien und Mostereien, Lehr-
pfaden, Obstfesten, spannende Museen u.v.m.. Darüber 
hinaus prägen Streuobstwiesen unsere Landschaft und 
sind Lebensraum für über 5.000 Tier- und Pflanzenarten 
und Naherholungsgebiet für Jung und Alt.   
Annähernd 300 Akteure aus den Landkreisen Böblingen, 
Göppingen, Esslingen, Reutlingen, Tübingen und Zoller-
nalbkreis haben sich im Verein Schwäbisches Streuobst-

paradies e.V. zusammengeschlossen, mit dem Ziel die-
sen Schatz zu erhalten und zu vermarkten. Die Ge-
schäftsstelle des Vereins befindet sich in Bad Urach. 

Kontakt: 
Schwäbisches Streuobstparadies e.V., Bismarckstraße 
21, 72574 Bad Urach, e-mail: kontakt@streuobstpara-
dies.de 
 

 

Endspurt bei LEADER – jetzt noch Fördermittel be-
antragen 

Das europäische Förderprogramm LEADER stellt 
286.200 Euro für Ihre Projekte zur Verfügung. Rei-
chen Sie Ihre Projektidee noch bis zum 26. Okto-
ber 2021 ein. 

 

Noch bis zum 26. Oktober 2021 können regionale Ak-
teure Anträge für die Förderung ihrer Projektideen ein-
reichen. Für dieses Jahr ist es voraussichtlich der letzte 
LEADER-Förderaufruf, Bild: LEADER Mittlere Alb/CvV 
 
Das europäische Regionalentwicklungsprogramm LEA-
DER unterstützt Akteure in ländlichen Räumen mit För-
dergeldern dabei, ihre Projektideen umzusetzen. Wenn 
Sie von einer finanziellen Unterstützung durch LEADER 
profitieren wollen, dann reichen Sie jetzt Ihre Projektidee 
beim Regionalmanagement in Münsingen ein. Noch bis 
zum 26. Oktober 2021 können Projektanträge bei der 
LEADER-Aktionsgruppe Mittlere Alb eingehen. Für alle 
Anträge stehen 286.200 Euro EU-Mittel für die Projekt-
förderung zur Verfügung. Voraussichtlich am 23. No-
vember 2021 wird der Beirat entscheiden, welche der 
eingereichten Anträge Förderung erhalten. 

Wer darf einen Antrag stellen 
Unternehmern, Privatpersonen, Vereine, Personenge-
sellschaften, Verbände und Kommunen. 

Was wird gefördert 
Bauliche Maßnahmen und Investitionen in Maschinen, 
Technik und Einrichtung. 
Projekte zur Verbesserung der Grundversorgung vor 
Ort. 
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Investitionen in kleine und mittlere Unternehmen bei 
Existenzgründung oder Erweiterung des bestehenden 
Betriebs zur Schaffung neuer Arbeitsplätze. 
Maßnahmen für gemeinschaftliche Einrichtungen wie 
Museen, Bürgerhäuser, Jugendräume, kulturelle/soziale 
Institutionen neue Begegnungsräume und öffentliche 
Plätze. 
Erhaltung und Stärkung der Ortskerne insbesondere 
durch Umnutzung vorhandener Bausubstanz oder Mo-
dernisierungsmaßnahmen. 
Förderbedingungen 
Projektanträge sind bis spätestens 26. Oktober 2021 in 
der Geschäftsstelle in Münsingen einzureichen. Das För-
dergeld wird als Zuschuss ausgezahlt, der Fördersatz 
variiert zwischen 30 und 60 Prozent. 
Der LEADER-Beirat kann nur Projekte zur Förderung 
auswählen, die sofort umgesetzt werden können. 
Das heißt, dass nur Antragstellende, die gut vorbe-
reitete Projekte mit möglichst sofortiger Umset-
zungsperspektive vorlegen können, unterstützt wer-
den. 
 
Interessierte können sich an die Regionalmanager Elisa-
beth Markwardt und Hannes Bartholl in der Geschäfts-
stelle in Münsingen wenden. Elisabeth Markwardt, 
07381/402 97-02, markwardt@leader-alb.de; Hannes 
Bartholl, 07381/402 97-01, bartholl@leader-alb.de. 
Weitere Informationen zum Förderaufruf und zu den An-
tragsbedingungen unter www.leader-alb.de. 
 

 

Mit dem Fahrrad durch Afrika  

Vortrag von Friedemann Salzer mit Dias, Videoein-
spielungen und Live-Gesang 
Friedemann Salzer bringt am Mittwoch, den 27. Okto-
ber 2021 um 19 Uhr mal wieder afrikanisches Feeling 
nach Hohenstein. Der Geschäftsführer des PORT Ge-
sundheitszentrums Schwäbische Alb fuhr in jungen Jah-
ren mit dem Fahrrad quer durch Afrika und begeistert 
gerne andere Menschen mit diesem Erlebnis. In einer 
bunten Mischung aus Dias und Videoeinspielungen und 
begleitet von Live-Gesang lässt er seine Erinnerungen 
für das Publikum aufleben. Der Beitrag kann als eine Art 
Körper-Geist-Seele-Medizin verstanden werden, da er 
alle drei Bereiche miteinschließt.  
„Mit dem Fahrrad durch Afrika“ findet im Rahmen der 
Veranstaltungsreihe „Gesundheit & mehr“ der Abteilung 
Gesundheitsplanung des Kreisgesundheitsamts statt. 
Veranstaltungsort ist das PORT Gesundheitszentrum 
Schwäbische Alb Hohenstein, Finkenweg 6, 72531 Ho-
henstein. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 
07387 9841461 oder 07121 480 4317 oder per E-Mail 
unter team-kgk@kreis-reutlingen.de. Die Veranstaltung 
wird unter Einhaltung der jeweils geltenden Corona-Ver-
ordnung (3G-Regel ggf. 2 G-Regel) durchgeführt. 
 

 

 

 

Das Handwerk bietet jungen Menschen auch im Herbst 
noch den „Last-Minute-Einstieg“ in eine duale Aus-
bildung. Aktuell suchen im gesamten Kammerbezirk 
noch 385 Betriebe 718 Auszubildende für das Jahr 2021 
und 459 Betriebe haben bereits 977 Lehrstellen für das 
Jahr 2022 veröffentlicht. 
Für den Landkreis Reutlingen sehen die Zahlen wie 
folgt aus:  
Für den Ausbildungsstart in 2021 sind aktuell noch 
189 Lehrstellen ausgeschrieben und schon 339 Lehr-
stellen für das Ausbildungsjahr 2022 gemeldet. 
(www.hwk-reutlingen.de/lehrstellensuche). In der Prakti-
kabörse sind außerdem 401 offene Praktikumsplätze 
veröffentlicht. 
Im Herbst bietet die Handwerkskammer wieder kosten-
lose Online-Veranstaltungen zur Berufsorientierung 
an.  
 Am 9. November 2021 von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr 

sind Schüler*innen und Jugendliche eingeladen, sich 
im Web-Seminar „Traumberuf Handwerk“ über Aus-
bildungschancen und Zukunftsperspektiven in den 
über 130 Handwerksberufen zu informieren. 
(https://www.edudip.com/de/webinar/traumberuf-
handwerk/1505452) 

 Am 1. Dezember von 16:00 bis 18:00 Uhr sind Schü-
ler*innen und Jugendliche eingeladen, sich via Zoom 
zum Online-Event „Traumberuf Handwerk“ zuzu-
schalten, das wir gemeinsam mit der Agentur für Arbeit 
anbieten. Die Anmeldung erfolgt über die Webseite der 
Volkshochschule Reutlingen. (https://www.vhsrt.de/ 
Veranstaltung/cmx60cb42666b52f.html). Der Anmel-
delink wird am Tag der Veranstaltung freigeschaltet: 
https://vhsrt.online/pvcca Passwort: Sk1052 

 Am 8. Dezember von 18:30 bis 20:30 Uhr sind Eltern, 
Lehrer*innen und Jugendliche eingeladen, sich via 
Zoom zum Online-Event „Klischeefreie Berufsorien-
tierung“ zuzuschalten, das wir gemeinsam mit der 
Agentur für Arbeit anbieten. Die Anmeldung erfolgt 
über die Webseite der Volkshochschule Reutlingen. 
(https://www.vhsrt.de/Veranstaltung/cmx60cb45096f8 
33.html). Der Anmeldelink wird am Tag der Veranstal-
tung freigeschaltet: https://vhsrt.online/dwk81 Pass-
wort: Sk1054 

Für 2021 werden im Landkreis Reutlingen aktuell die 
meisten Auszubildenden in folgenden Berufen gesucht: 
36 Fachverkäufer m/w/d im Lebensmittelhandwerk, 
16 Elektroniker m/w/d, 9 Kaufleute m/w/d, 9 Bäcker 
m/w/d, 9 Maurer m/w/d, 9 Stuckateure m/w/d, 7 Anlagen-
mechaniker m/w/d für Sanitär- Heizungs- und Klimatech-
nik, 6 Augenoptiker m/w/d, 6 Friseure m/w/d, 6 Metall-
bauer m/w/d, 5 Schreiner m/w/d, 5 Zimmerer m/w/d, 
5 Maler und Lackierer m/w/d, 4 Beton- und Stahlbeton-
bauer m/w/d, 4 Hörakustiker m/w/d, 4 Feinwerkmechani-
ker m/w/d, 4 Fleischer m/w/d, 4 Kraftfahrzeugmechatro-
niker m/w/d, 4 Betonfertigteilbauer m/w/d, 3 Konditoren 
m/w/d, 3 Gebäudereiniger m/w/d, 3 Holzbearbeitungs-
mechaniker m/w/d, 3 Rollladen- und Sonnenschutzme-
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chatroniker m/w/d, 2 Karosserie- und Fahrzeugbaume-
chaniker m/w/d, 2 Raumausstatter m/w/d, 2 Glaser 
m/w/d, 2 Fliesen-, Platten- und Mosaikleger m/w/d, 
2 Steinmetze und Steinbildhauer m/w/d und 2 Dachde-
cker m/w/d. 
 

 

Die Einstellungsberater der Polizei informieren über 
den Polizeiberuf 

Viele junge Menschen streben nach einem Beruf mit Ab-
wechslung und Vielfalt. Beides und dazu täglich neue 
Herausforderungen bietet der Polizeiberuf. Bei der Lan-
despolizei Baden-Württemberg macht man nicht einfach 
„nur einen Job“, sondern leistet auch noch einen wertvol-
len persönlichen Beitrag für die Gesellschaft.  
Zwei verschiedene Ausbildungsgänge bietet die Polizei 
an: Die moderne, stark praxisorientierte, duale Ausbil-
dung für den mittleren Polizeivollzugsdienst dauert 
30 Monate und steht Schulabgängern/-innen ab Mittlere-
Reife mit einem Mindestnotenschnitt von 3,2 offen. Be-
werber mit Abitur, Fachhochschulreife oder fachgebun-
dener Hochschulreife mit einem Notenschnitt von min-
destens 3,0 können direkt über ein Bachelorstudium in 
die Laufbahn des gehobenen Polizeivollzugsdienstes 
einsteigen. Die Dauer dieser Ausbildung inklusive Stu-
dium beträgt insgesamt 45 Monate. Weitere wichtige In-
formationen gibt es unter www.polizei-der-beruf.de zu 
finden. 
Die Chancen für Berufsinteressierte einen der begehrten 
Ausbildungs- oder Studienplätze zu erhalten sind aktuell 
sehr gut. Bewerbungsschluss für die Einstellungen im 
gehobenen Dienst mit Studienbeginn im Juli 2022 sowie 
im mittleren Dienst mit Ausbildungsbeginn im Herbst 
2022 ist am 31. Dezember 2021.  
Die Einstellungsberater des Polizeipräsidiums Reutlin-
gen informieren Berufsinteressierte gerne bei den 
nächsten öffentlichen Informationsveranstaltungen:   

Landkreis Reutlingen: 
Dienstag, 23.11.2021, 18.00 – 20.00 Uhr, Polizeirevier 
Münsingen, Karlstraße 2, 72525 Münsingen 
Donnerstag, 16.12.2021, 18.00 – 20.00 Uhr, Polizeire-
vier Reutlingen, Burgstraße 27-29, 72764 Reutlingen 

Anmeldung unter 07121/942-5160, -5161, -5162 

Landkreis Esslingen: 
Donnerstag, 04.11.2021, 18.00 – 20.00 Uhr, Polizeire-
vier Esslingen, Agnespromenade 4, 73728 Esslingen 
Donnerstag, 11.11.2021, 18.00 – 20.00 Uhr, Polizeire-
vier Kirchheim/Teck, Dettinger Straße 101, 73230 Kirch-
heim 

Anmeldung unter 0711/3990-298, -299 

Zollernalbkreis: 
Mittwoch, 17.11.2021, 17.00 Uhr – 19.00 Uhr, Kriminal-
kommissariat Balingen, Hirschbergstr. 1, 72336 Balin-
gen 
 

Anmeldung unter 07433/264-220 

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie unterliegen die 
Veranstaltungen einem strengen Hygienekonzept und 
die Teilnehmerzahlen sind begrenzt. Das Angebot richtet 
sich vorrangig an Berufsinteressenten/-innen mit Woh-
nort in den jeweiligen Landkreisen. Eine vorherige An-
meldung unter den angegebenen Telefonnummern ist 
zwingend erforderlich. Außerdem ist eine Teilnahme nur 
mit einem am Veranstaltungstag aktuellen 3G-Nachweis 
(negativer Test, geimpft oder genesen) möglich.  
 

 

Richtig heizen und lüften 

Tipps und Tricks für den Winter 

Ein paar einfache Maßnahmen reichen aus. Lüf-
tungsanlagen sorgen für saubere und virenfreie Luft. 
Wer in der kalten Jahreszeit wohldosiert heizt und 
richtig lüftet, spart Heizenergie, schont das Klima 
und entlastet den Geldbeutel. Rund 150 bis 250 Euro 
Ersparnis sind jährlich drin. Das macht bis zu 20 Pro-
zent der Heizkosten aus. Darauf weist das vom Um-
weltministerium Baden-Württemberg geförderte In-
formationsprogramm Zukunft Altbau hin. Wichtig ist, 
zuerst die passende Raumtemperatur einzustellen: 
Je nach Zimmer reichen die Stufen zwei und drei des 
Thermostats aus. Beim Lüften ist regelmäßiges 
Querlüften angesagt. Wer das wenige Minuten aber 
regelmäßig macht, tauscht die feuchte, verbrauchte 
Raumluft aus, verhindert das Auskühlen der Räume 
und verringert das Schimmelrisiko. Das trägt enorm 
zur Wohngesundheit bei. Besonders effizient sind 
hier Lüftungsanlagen: Sie erzielen eine gute Luft-
qualität bei nur geringen Wärmeverlusten. 
Neutrale Informationen gibt es auch kostenfrei am Bera-
tungstelefon von Zukunft Altbau unter 08000 12 33 33 
(Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr) oder per E-Mail an 
beratungstelefon@zukunftaltbau.de. 
Bis zu zwei Drittel der Nebenkosten entfallen auf die Hei-
zung – also vor allem auf die Wintermonate. Erstaunli-
cherweise herrscht beim Beheizen der Wohnung vieler-
orts eine falsche Sorglosigkeit. Da werden Thermostate 
unnötig hoch aufgedreht und einzelne Fenster stunden-
lang gekippt. Kurzum: Die Wärme wird direkt zum Fens-
ter hinausgeheizt. Hohe Heizkosten und CO2-Emissio-
nen sowie ausgekühlte Wände mit Schimmel sind die 
Folge.  

Heizen: Zu warm und zu kalt vermeiden 
Mit wenigen Maßnahmen lassen sich solche negativen 
Folgen verhindern. „Wohnräume, etwa Wohn-, Kinder- 
und Arbeitszimmer, sollten eine maximale Temperatur 
von 19 bis 21 Grad haben“, sagt Frank Hettler von Zu-
kunft Altbau. „Auf dem Thermostat entspricht das der 
Stufe drei.“ Bei weniger, kürzer oder nur zum Schlafen 
genutzten Räumen reichen 16 bis 18 Grad aus. Das ist 
Stufe zwei auf dem Thermostat. Zu diesen Räumern ge-
hören Schlafzimmer und Flure. Auch in der Küche reicht 
Stufe zwei aus, da hier beim Kochen zusätzliche Wärme 
entsteht.  
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Weitere Kosten können Hauseigentümerinnen und 
Hauseigentümer einsparen, wenn sie die Zimmertempe-
ratur an die Tageszeit sowie an ihren Tagesablauf an-
passen. Es empfiehlt sich, etwa eine Stunde bevor man 
außer Haus oder abends ins Bett geht, die Heizung auf 
15 bis 16 Grad zurückzudrehen. Beim Thermostat ist das 
Stufe eins oder zwei. Wer eine Stunde vor der Bettruhe 
runterregelt, reduziert die nächtlichen Heizkosten um 
rund 25 Prozent. Noch besser: Die meisten Heizungsan-
lagen bieten an, für die Nachtstunden per Regelung 
niedrigere Temperaturen einzustellen. Morgens sollte 
die Nachtabsenkung wiederum eine Stunde vor dem 
Aufstehen enden. 
Die Ersparnis ist vor allem bei nicht optimal gedämmten 
Gebäuden enorm. Sinkt die Temperatur um nur ein 
Grad, reduzieren sich die Heizkosten bereits um sechs 
Prozent. Übrigens: Die Stufen am Heizkörper-Thermos-
tat entsprechen einer Zieltemperatur, nicht der Aufwärm-
geschwindigkeit. Höhere Stufen heizen den Raum nicht 
schneller auf, sondern erwärmen ihn lediglich auf – häu-
fig nicht notwendige – höhere Temperaturen. 

Wärmestau verhindern und querlüften 
Vermeiden sollte man einen Wärmestau an den Heizkör-
pern durch zu nah platzierte Möbel oder überhängende 
Gardinen. Zu Beginn der kalten Jahreszeit lohnt es sich 
zudem, die Heizkörper zu entlüften. Die Heizung wenig 
bis gar nicht zu nutzen, oder während des Winterurlaubs 
komplett abzuschalten, ist nur selten eine Alternative. 
„Kälter als zwölf bis 15 Grad sollte es in normal genutz-
ten Räumen im Winter nicht werden. Das lässt die 
Feuchtigkeit, die durch Menschen, Tiere aber auch 
Pflanzen entsteht, an kalten Stellen der Wände leichter 
kondensieren und erhöht die Schimmelgefahr“, erklärt 
Hermann Dannecker vom Deutschen Energieberater-
Netzwerk (DEN). „Eine eingeschaltete Heizung auf nied-
riger Stufe mindert dagegen das Schimmelrisiko, erhöht 
die Wohnqualität und kommt der Gesundheit aller Be-
wohnenden zugute.“ 
Der Grund für hohe Heizkosten liegt oft auch am fal-
schen Lüftungsverhalten. Durch ein gekipptes Fenster 
lässt sich zwar auch für frische Raumluft sorgen, jedoch 
verschwendet man teure Heizwärme. Fenster zu kippen 
zieht diesen Luftaustausch unnötig in die Länge und 
sorgt dafür, dass in dieser Zeit auch die Wände um die 
Fenster auskühlen. Das entzieht den Räumen zusätzlich 
Wärme, die anschließend mit viel Heizenergie wieder er-
zeugt werden muss. Effizienter ist mehrminütiges Stoß- 
oder Querlüften. Die verbrauchte Raumluft wird so 
schnell gegen frische Luft getauscht. Kurz darauf sind 
die Zimmer wieder wohlig warm. Am besten ist es, ge-
genüberliegende Fenster gleichzeitig weit zu öffnen. Be-
sonders Küche und Bad sollten mehrmals am Tag einen 
solchen Durchzug erhalten, bei anderen Wohnräumen 
reicht das Lüften meist morgens, mittags und abends. 

Alternative zum manuellen Lüften: Lüftungsanlage 
Wer sich nicht um das Lüften kümmern und Fehler ver-
meiden will, ist mit einer Lüftungsanlage gut beraten. Sie 
lüftet automatisch und sorgen durchgängig für den Ab-
transport verbrauchter, feuchter Luft und die Zufuhr fri-
scher, sauerstoffreicher Luft mit weniger Luftfeuchte. Die 
Geräte sind häufig mit einer Wärmerückgewinnung aus-
gestattet. Das sorgt dafür, dass die Wärme der ver-
brauchten Abluft auf die kalte Frischluft übertragen wird 

und nicht nach außen gelangt und spart so Heizenergie. 
Je nach Filterart schützt die Anlage auch vor Feinstaub, 
Pollen und Viren. 
 
Aktuelle Informationen zur energetischen Sanierung von 
Wohnhäusern gibt es auch auf www.zukunftaltbau.de o-
der www.facebook.com/ZukunftAltbau. 

Wie man richtig heizt und lüftet 
 In Wohnräumen und Bad das Thermostat auf Stufe 

drei stellen. Eine Stunde vor Zubettgehen die Tempe-
ratur auf Stufe eins bis zwei herunterregeln, besser 
noch, an der Heizungsregelung eine Nachtabsen-
kung der Heizungsvorlauftemperatur um 15 bis 
20 Grad einstellen. 

 In Nutzräumen wie Flur und Küche reicht eine niedri-
gere Temperatur. Dies gilt auch für das Schlafzim-
mer. Das Thermostat sollte hier auf Stufe zwei ste-
hen. 

 Thermostatstufe fünf vermeiden. Das heizt Räume 
auf bis zu 28 Grad auf. Auch Stufe vier ist zu hoch. 

 Heizungsregelung prüfen, um die Temperatur so 
niedrig wie möglich zu halten und in der Nacht abzu-
senken. 

 Beim Lüften gilt: Mehrmals am Tag einige Minuten 
querlüften. Kippen während der Heizperiode vermei-
den. 

 Lüftungsanlagen installieren. Sie lüften automatisch 
und helfen, Energiekosten zu senken. Auch eine 
Wärmerückgewinnung ist sinnvoll. Zudem verringern 
die Anlagen bei Besuchen das Ansteckungsrisiko mit 
Viren, da eine automatische Lüftung auf höheren 
Luftwechsel eingestellt werden kann. 

 
Zukunft Altbau informiert Wohnungs- und Gebäudeei-
gentümer neutral über den Nutzen einer energetischen 
Sanierung und wirbt dabei für eine qualifizierte und ganz-
heitliche Gebäudeenergieberatung. Das vom Ministe-
rium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-
Württemberg geförderte Informationsprogramm berät 
gewerkeneutral, fachübergreifend und kostenfrei. Zu-
kunft Altbau hat seinen Sitz in Stuttgart und wird von der 
KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württem-
berg umgesetzt.  

Ansprechpartner Pressearbeit  
Axel Vartmann, PR-Agentur Solar Consulting GmbH,  
Emmy-Noether-Straße 2, 79110 Freiburg,  
Tel. +4976138 09 68-23, vartmann@solar-consulting.de, 
www.solar-consulting.de  

Ansprechpartnerin Zukunft Altbau 
Marietta Weiß, Zukunft Altbau,  
Gutenbergstraße 76, 70176 Stuttgart,  
Tel. +49 711 489825-13, marietta.weiss@zukunftalt-
bau.de, www.zukunftaltbau.de 
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Herbstsammlung der Diakonie Württemberg 2021:  

Dranbleiben für die psychi-
sche Gesundheit 
Die diakonischen Beratungs-
stellen unterstützen Menschen 
bei allen Lebensproblemen. 
Wenn Sucht, Schulden oder fa-
miliäre Probleme belasten, lei-
det vielfach auch die Psyche. 
„Diakonische Unterstützung 
sieht den ganzen Menschen 
und, sagt Oberkirchenrätin Dr. 
Annette Noller, Vorstandsvor-
sitzende des Diakonischen 
Werks Württemberg. Die Dia-
konie in Württemberg berät 
und ermutigt, bietet Tages-
struktur und Gemeinschaft. Für 
besondere Kreativ-Angebote und Ausflüge sind Spen-
den notwendig, auch Online-Spenden sind möglich: 
www.diakonie-wue.de/herbst 

Spendenmöglichkeiten zur Herbstsammlung  
Jedes evangelische Pfarramt und alle Dienststellen der 
Diakonie nehmen Spenden entgegen. 

Spendenkonto: 
Diakonisches Werk Württemberg 
Evangelische Bank 
IBAN: DE46 5206 0410 0000 2233 44 
BIC: GENODEF1EK1 
Stichwort: DiakonieWue2021/3 
 

KIRCHLICHE NACHRICHTEN 

 

Kath. Münsterpfarramt Zwiefalten ist geöffnet: 

Montag – Freitag: 09.00 – 12.00 Uhr  
Montagnachmittag:  14.00 – 16.00 Uhr 
Donnerstagnachmittag 14.00 – 18.00 Uhr 

Bitte beachten: 
Das Pfarramt ist vom 18.10.-20.10.2021 wegen Fortbil-
dung geschlossen. 
Bitte melden Sie sich in dringenden Fällen bei den pas-
toralen Mitarbeitern. 

Beda-Sommerberger-Str. 5, 88529 Zwiefalten 
Tel. 07373 – 600, Fax 07373-2375 
e-Mail: muensterpfarramt.zwiefalten@drs.de 
Homepage: www.se-zwiefalter-alb.drs.de 

Sicher zu erreichen sind die Mitarbeiter der Seelsor-
geeinheit: 

Pfarrer Francois Thamba: 
im Pfarrhaus Aichelau, Franz-Arnold-Str. 42 
Dienstag 10.00 - 12.00 Uhr, Tel. 07388 – 9934675 
e-Mail: francois.thambanzita@drs.de 

Diakon Dr. Radu Thuma: 
im Büro Pfronstetten, Hauptstr. 21  
Donnerstag 16.00 – 18.00 Uhr, Tel. 0170-4302009 
e-Mail: radu.thuma@drs.de 

Pastoraler Mitarbeiter Hubertus Ilg: 
im Haus Adolph Kolping (UG), Zwiefalten  
nach Vereinbarung, Tel. 9205699 
e-Mail: hubertus.ilg@drs.de 

Sozialstation St. Martin Engstingen: 
Churstr. 13, 72829 Engstingen, Tel. 07129 – 932 770  

Gottesdienstordnungen 

Besondere Gottesdienste und Veranstaltungen 

Samstag, 09.10.2021: 
17.00 Uhr Gottesdienst für verstorbene Kinder im 

Chorraum des Münsters Zwiefalten 

Sonntag, 10.10.2021: 
10.30 Uhr Amt im Münster Zwiefalten  
18.00 Uhr Segensandacht für werdende Eltern in 

Huldstetten 
 

St. Laurentius Aichelau 

Samstag, 09.10.2021 – 27. Woche im Jahreskreis 
18.00 Uhr Sonntag-Vorabendmesse 

Sonntag, 17.10.2021 – 29. Sonntag im Jahreskreis  
Kein Gottesdienst 

Anmeldung zu den Gottesdiensten 
Bitte melden Sie sich bei Erika Bross, Tel. 07388-783 an. 
 

St. Nikolaus Pfronstetten 

Sonntag, 10.10.2021 – 28. Sonntag im Jahreskreis 
Kein Gottesdienst 

Mittwoch, 13.10.2021 – 28. Woche im Jahreskreis  
17.00 Uhr Rosenkranzgebet  

Sonntag, 17.10.2021 – 29. Sonntag im Jahreskreis  
10.30 Uhr Eucharistiefeier  

Anmeldung zu den Gottesdiensten 
Bitte melden Sie sich bei Monika Knupfer, Tel. 07388-
495 an. 
 

St. Nikolaus Huldstetten/Geisingen 

Sonntag, 10.10.2021 – 28. Sonntag im Jahreskreis 
Kein Gottesdienst 
18.00 Uhr Segensandacht für werdende Eltern 

Dienstag, 12.10.2021 – 28. Woche im Jahreskreis  
09.00 Uhr Eucharistiefeier  
  (Kurt Spinner) 

Mittwoch, 13.10.2021 – 28. Woche im Jahreskreis  
09.00 Uhr Gebet um geistliche Berufe  
  in Geisingen 

Sonntag, 17.10.2021 – 29. Sonntag im Jahreskreis  
09.00 Uhr Wort-Gottes-Feier  
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Anmeldung zu den Gottesdiensten  
Bitte melden Sie sich bei Helga Rupp, Tel. 07373-429 
an. 
 

St. Stephanus Tigerfeld/Aichstetten 

Sonntag, 10.10.2021 – 28. Sonntag im Jahreskreis 
09.00 Uhr Wort-Gottes-Feier  

Donnerstag, 14.10.2021 – Hl. Kallistus I. 
18.00 Uhr Abendmesse in Aichstetten 

(Josef u. Maria Buck; Ehrw. Sr. Emelina, 
Paul, Hugo u. Anna Buck) 

Sonntag, 17.10.2021 – 29. Sonntag im Jahreskreis  
Kein Gottesdienst 

Anmeldung zu den Gottesdiensten  
Bitte melden Sie sich bei Elisabeth Herter, Tel. 07388-
993188 an. 
 

Für alle Gemeinden: 

Seelsorgeeinheit Zwiefalter Alb 

Irgendwas von dir bleibt hier! 
Gottesdienst für verstorbene Kinder 
Am Samstag, 09. Oktober 2021 findet um 17.00 Uhr 
im Chorraum des Münsters Zwiefalten ein besonderer 
Gottesdienst zum Gedächtnis an verstorbene Kinder 
statt. 
Der Tod eines Kindes ist für Familien eine große Belas-
tung und die Trauer um ein Kind ist eine ganz andere wie 
zum Beispiel die Trauer 
um die verstorbenen El-
tern. Sie ist intensiver, 
belastender und dauert 
sehr viel länger. Deswe-
gen wollen wir Eltern, 
Geschwistern und Groß-
eltern von verstorbenen 
Kindern die Möglichkeit bieten, mit gleichfalls Betroffe-
nen gemeinsam in einer tröstenden Stunde den verstor-
benen Kindern zu gedenken. Dabei spielt es keine Rolle, 
wann das Kind gestorben ist, wie alt es war, was die To-
desursache war und welcher Konfession es angehörte. 
Ein Kind ist und bleibt für Eltern immer ein Kind, ein Teil 
eines selbst. Auch wenn sie gestorben sind. Vor dem 
Gottesdienst liegt ein Buch aus, in das der Name des 
Kindes eingetragen werden kann. Während des Gottes-
dienstes wollen wir dann die Namen verlesen und für je-
des Kind eine Kerze entzünden. Diese kann am Ende 
von den Betroffenen dann mit nach Hause genommen 
werden. 
Wir möchten Sie dazu einladen, um gemeinsam Trost, 
Hoffnung und Zuversicht zu finden. 
 
Segen berührt neues Leben! 
Segensandacht für werdende Eltern 
am 10. Oktober 18:00 Uhr in der Pfarrkirche 
St. Nikolaus Huldstetten. 
Der Segen Gottes ist keine Nebensächlichkeit. 
Er ist kraftvoll, mächtig und hat Konsequenzen. 

Es ist gut, sich den Segen Gottes zu wünschen, 
für ein gesundes Kind und eine glückliche Ge-
burt. 
 

Erstkommunion 2022 
Die Erstkommunion-Termine für das Jahr 2022 stehen 
fest: 
 

18.04.2022 für die Kinder aus Pfronstetten 
24.04.2022 für die Kinder aus Zwiefalten 
01.05.2022 für die Kinder aus Hayingen 
08.05.2022 für die Kinder aus Ehestetten 
 

Die Erstkommunion-Vorbereitung startet im Januar 2022 
und wird von Pastoralreferentin Maria Grüner, die sich 
zurzeit noch in Elternzeit befindet, begleitet. 
In der letzten Woche wurden die katholischen Kinder der 
3. Klassen persönlich angeschrieben und zur Vorberei-
tung eingeladen. 
Bitte melden Sie sich im Pfarramt, sollten Sie kein 
Anschreiben bekommen haben. 
 

 

Sprechzeiten Sekretariat für Zwiefalten und Hayin-
gen: 

Dienstag und Donnerstag von 9:30 -11:30 Uhr. 
Tel.: 07373 2885, E-Mail: Marina.Koller@elkw.de 

Heilende Nähe 
„Wussten Sie schon, dass die Nähe eines Menschen ge-
sund und auch krank machen kann?“, schreibt Wilhelm 
Willms. Es gibt Leute, bei denen ich mich gleich wohl 
fühle. 
Heilung an Leib und Seele, darum geht‘s diese Woche. 
Wer in unserer Gemeinde oder unserem Umfeld bedarf 
gerade besonders einer Zuwendung und vielleicht auch 
einer Umarmung? Und wessen Nähe ist wohltuend für 
mich? 
Immer mehr Menschen achten darauf, ihrem Körper Gu-
tes zu tun. Doch dabei ist die Seele nicht immer im Blick. 
Daran erinnert der Welttag der seelischen Gesundheit 
am 10. Oktober. Er klärt nicht nur auf über psychische 
Erkrankungen, sondern kämpft gegen Diskriminierung 
und Stigmatisierung.  
Vor allem erinnert er daran, der Seele Gutes zu tun. 
Behalten wir im Blick: Gottes Zuwendung ist es, die uns 
Menschen ganzheitlich heil machen kann. 

Der Wochenspruch zum 19. So. n. Trinitatis lautet: 
„Heile du mich, HERR, so werde ich heil; hilf du mir, so 
ist mir geholfen."(Jer 17,14) 

Samstag, 9.10.2021 – 19:00 Uhr  
Abendgottesdienst im Kapitelsaal in Zwiefalten 
In diesem Gottesdienst stellen sich die neuen Konfir-
mandinnen und Konfirmanden vor und sie bekommen 
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ihre Bibel überreicht. Gemeinsam wird er auch von Ihnen 
vorbereitet und gestaltet.  

Alle sind im Gottesdienst willkommen 
Die Gottesdienste der Evangelischen Landeskirche in 
Württemberg bleiben für alle Menschen unabhängig von 
ihrem Corona-Immunisierungsstatus zugänglich.  
Weiterhin gelten in den Gottesdiensten Hygiene- und 
Abstandsregeln sowie die Pflicht zum Tragen einer me-
dizinischen Maske drinnen und zur Kontaktnachverfol-
gung. 
Bei Krankheitssymptomen bleiben Sie bitte zuhause! 

Dienstag, 12.10.2021 – 19:30 Uhr  
Elternabend für die Konfi-Eltern im Gemeindehaus in 
Hayingen 

Mittwoch, 13.10.2021 
15:30 Uhr Treffen der Konfirmandinnen und Konfirman-
den im Evangelischen Gemeindehaus in Hayingen. 

Vielen Dank für Ihre Gaben! 

 

Am vergangenen Sonntag durften wir auch in diesem 
Jahr das Erntedank-Fest auf dem Hof der Familie Münch 
feiern. Vielen Dank an alle, die es wieder möglich ge-
macht haben.  
Für alle Gaben, für alles Vor- und Nachbereiten und für 
das Miteinander feiern, danken wir Ihnen allen von Her-
zen. 
 

 

Sonntag, 10.10.2021 – 19. So. n. Trinitatis 
10.00 Uhr Gottesdienst in Ödenwaldstetten 
mit Taufen von Annabelle Rauscher und Jakob Rau-
scher 
Pfr. T. Lehnardt, Organist: E. Nisch, Opfer: Renovierung 
Gemeindehaus 

Mittwoch, 13.10.2021 
15.00-16.30 Uhr Konfirmandenunterricht  

Donnerstag, 14.10.2021 
09.30 Uhr Krabbelgruppe im Gemeindehaus 

Sonntag, 17.10.2021 – 20. So. n. Trinitatis 
08.45 Uhr Gottesdienst in Pfronstetten 
10.00 Uhr Gottesdienst in Ödenwaldstetten 
Dekan M. Karwounopoulos, Organist: F. Schäfer, Opfer: 
Diakonie der Landeskirche 

Vertretung Pfarramt 
Bis 17.10.2021 ist das Pfarramt nicht besetzt. Die Ver-
tretung in dringenden Fällen hat das Pfarrehepaar Bader 
aus Kleinengstingen, Tel.: 07129 932821 

Weihnachten im Schuhkarton  
Auch in diesem Jahr können Sie sich wieder an der Ak-
tion 'Weihnachten im Schuhkarton' beteiligen. Eine 
Spende besteht aus 2 Teilen: dem gefüllten Schuhkarton 
und einer Geldspende, um die aufwändige Logistik zu 
ermöglichen. 
Infomaterial und Sammelstelle bei: Inge Baisch, Im 
Dorf 18, Ödenwaldstetten, Tel.: 07387 359 

Wort zur Woche  
Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist 
mir geholfen.  
Jeremia 17, 14 
 

VEREINSNACHRICHTEN 
 
 

 

 

  

Abt. Pfronstetten 

Übung am Freitag, 08.10.2021 um 20 Uhr 
Ortskunde/Hydrantenkontrolle 
 
Die Übung findet unter den geltenden Hygieneregeln 
des Landkreises Reutlingen und des Hygienekon-
zepts der Feuerwehr Pfronstetten statt. 

 

 

TSV Pfronstetten e.V. 
www.tsv-pfronstetten.de 

 

Fitness und Tanz  

für Jugendliche ab 13 Jahre  

Fitnesstraining und Tanz – alles rund um Bewegung mit 
Musik.  
Lasst euch überraschen!  

Termin: freitags ab 08.10.2021, 
16:00 – 17:00 Uhr (Uhrzeit 
kann bei Bedarf noch ange-
passt werden)  

 in der Albhalle in Pfronstetten  

Anmeldung und Infos bei Ann-Cathrin 
Müller 
Mobil: 0151/24146869, E-Mail: muel-
ler.ac@t-online.de 
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Fitness für Jedermann 

Erster Übungsabend nach den Sommerferien und der 
Corona-Pause ist am 
Dienstag 12. Oktober. 2021 um 18.30 Uhr in der Turn-
halle. 

Achtung: es gilt die 3G-Regelung!!! 
Jedermann, der Interesse hat, kann gerne vorbeikom-
men. Es bedarf keiner Anmeldung, wer jedoch Infos be-
nötigt, kann mich gerne unter 07373/2255 anrufen. 

Wolfgang Berner 

 

Abteilung Fußball  

Herren 
TSV Pfronstetten : FC Engstingen II  1:0 
 

In einer insgesamt schwachen Kreisliga A-Partie er-
wischte der TSV Pfronstetten einen schlechten Start in 
die Partie. In den ersten 10 Minuten hatten die Gäste aus 
Engstingen einige hochkarätige Chancen, die aber alle-
samt ungenutzt blieben. Danach kam der TSV Pfronstet-
ten etwas besser in die Partie und konnte sich besser 
behaupten. In der 39. Minute konnte Oliver Knupfer die 
1:0 Führung für die Gastgeber erzielen.  
Die zweite Halbzeit war geprägt von vielen Ballverlusten 
und wenigen Chancen auf beiden Seiten. Gegen Ende 
der Partie warf die zweite Mannschaft des FC Engstin-
gen alles nach vorne und konnte nach einem Eckball fast 
den Ausgleich erzielen. Florian Bockmaier konnte den 
Ball noch auf der Linie klären.  
Die Heimmannschaft hatte in Folge dessen noch einige 
hochkarätige Konterchancen, von denen allerdings kei-
ner den Weg ins Tor fand. Die letzten Engstinger Angriffe 

konnten allesamt von der Pfronstetter Defensive wegver-
teidigt werden. 
Somit konnte der TSV Pfronstetten den 1:0 Sieg über die 
Zeit retten und drei wichtige Punkte einsammeln. 
 
TSV Pfronstetten II : TSG Upfingen II  1:2 

B-Junioren 
SGM Lauterach : SGM Pfronstetten I  0:7 

C-Junioren  

C1 gegen SGM Ohmenhausen/Kusterdingen/Mährin-
gen 
SGM Pfronstetten I : SGM Ohmenhausen 7:0 
 

Zum dritten Punktspiel der Saison hatten wir die Mann-
schaft aus Ohmenhausen zu Gast. Das Spiel war grad 
mal drei Minuten alt, als wir, nach einem Eckball, durch 
einen Kopfball von Luis Miller mit 1:0 in Führung gingen. 
Kurz danach vergaben wir zwei gute Chancen um früh-
zeitig zu erhöhen. Nach einer Viertelstunde erhöhte Luis, 
wieder durch einen Kopfball nach Ecke auf 2:0. Dies war 
dann auch der Halbzeitstand, trotz weiterer sehr guter 
Chancen.  
Die zweite Halbzeit begannen unsere Jungs wieder wie 
die Feuerwehr und legten schnell einen Doppelpack in-
nerhalb 2 Minuten nach. Erst traf Felix Hummel mit ei-
nem schönen Schuss ins lange Eck und dann stand wie-
der Luis nach einer Flanke von Felix komplett frei und 
köpfte seinen 3.Treffer. Sechs Minuten später erhöhten 
wir durch Max Steinhart auf 5:0.  
Die Gäste bemühten sich aber konnten sich nicht wirklich 
zwingend durchsetzen und unser Tor in Gefahr bringen. 
Dafür erzielten unsere Jungs noch zwei weitere Tore, 
Vier Minuten vor Schluss erzielte Max seinen zweiten 
Treffer. Den Schlusspunkt setzte dann Matthäus Knöll, 
der nach feinem Zuspiel von Max freie Schussbahn 
hatte. Somit gewannen wir das Spiel verdient mit 7:0 
 
Kommenden Samstag müssen wir zum Tabellendritten 
nach Engstingen. Das Spiel gegen die SGM Oberstet-
ten/Engstingen beginnt um 14Uhr in Kleinengstingen. 

SGM 2 gegen SGM Anadolu / Reutlinger Juniors 
SGM Pfronstetten II : SGM Anadolu Reutlingen 10:5 
 

Am Samstag hatte die C2 ihr zweites Punktspiel gegen 
die Gäste aus Reutlingen. Bereits mit der ersten Aktion 
gelang Benedikt Hölz mit einem Kopfball die Führung. 
Doch die Gäste kamen schnell zum Ausgleich. Ab jetzt 
hatte man das Spiel komplett in Griff und konnte durch 
einen Doppelschlag von Fabio Zittrell auf 3:1 erhöhen. 
Drei Minuten später erzielte Julian Reuchlin das 4:1. 
Kurz vor der Halbzeit gelang uns nochmal ein Doppel-
schlag durch Fabio und Leon Pfister.  
Somit ging es mit einem 6:1 in die Kabinen. Im zweiten 
Durchgang stand eine ganz andere Gastmannschaft auf 
dem Platz, die Paroli bot und sich Chancen erarbeiteten. 
Doch den nächsten Treffer erzielten wieder unsere 
Jungs durch einen Elfmeter von Franklin Rehm. Aber 
das war's erstmal von unserer Seite und die Juniors ka-
men auf 7:4 heran Doch Fabio hatte die Antwort von er-
höhte mit seinem 4.Treffer auf 8:4. Aber kurz danach be-
kamen wir den fünften Gegentreffer und es schien noch-
mal spannend zu werden. Doch Franklin und Leon ließen 



Gemeinde Pfronstetten Mitteilungsblatt Nr. 40 vom 07.10.2021 Seite 21 
 

 
mit ihrem jeweils zweiten Treffer alle Zweifel am Heim-
sieg verstimmen. Mit 10:5 endete diese Partie und die 
Jungs freuten sich über den ersten Sieg.  
 
Das nächste Spiel findet voraussichtlich am Donners-
tag um 18:30 Uhr in Pfronstetten/Hayingen statt.  Geg-
ner wird die SGM Trochtelfingen 2 sein. 

E-Junioren 
SGM Pfronstetten I : SV Lautertal  22:0 
SGM Pfronstetten II : VfL Pfullingen V U10 0:10 

Die nächsten Spiele des TSV Pfronstetten e.V. 

Do, 07.10.21  
18:30  C-Junioren 
SGM Pfronstetten II : SGM Trochtelfingen II 

Sa, 09.10.21  
09:30  E-Junioren 
SGM Steinhilben II : SGM Pfronstetten II 
  

09:30  E-Junioren 
SGM Steinhilben I : SGM Pfronstetten I 
  

10:30  D-Junioren 
SGM Trochtelfingen I : SGM Pfronstetten II 
  

12:00  D-Junioren  
SGM Trochtelfingen II : SGM Pfronstetten I 
  

14:00  C-Junioren  
SGM Oberstetten I : SGM Pfronstetten I 
  

15:30  A-Junioren 
SGM Pfronstetten : SGM Auingen 

So, 10.10.21  
11:00  Frauen  
TSV Pfronstetten : SV Unterjesingen II 
  

11:00  B-Junioren  
SGM Seekirch : SGM Pfronstetten I 
  

13:00  Herren 
SV Würtingen II : TSV Pfronstetten II 
  

15:00  Herren 
SV Würtingen : TSV Pfronstetten 

Mi, 13.10.21  
18:30  B-Junioren Bezirkspokal 
SGM Mägerkingen : SGM Pfronstetten I 

 

 

Sozialverband VdK Trochtelfingen 
www.ov-trochtelfingen.de 
 
Im Nebel ruhet noch die Welt.  
Noch träumen Wald und Wiesen:  
Bald siehst du, wenn der Schleier fällt, 
den blauen Himmel unverstellt,  
herbstkräftig die gedämpfte Welt 
in warmem Golde fließen. 
Eduard Mörike 

Vorstandsitzung am 21.10.2021 im Hotel Rössle nur 
mit den 3 GGG-Regeln möglich. 

Elektronische AU-Bescheinigung ab Oktober 2021 
Übergangsregelung bei fehlender Technik  
Das Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) von 
2019 sah vor, dass die Arbeitsunfähigkeits-(AU)-Be-
scheinigung, ausgestellt vom behandelnden Arzt, ab Ja-
nuar 2021 nur noch elektronisch an die Krankenkasse 
übermittelt wird. Da die dafür nötige Technik nicht überall 
rechtzeitig zur Verfügung stand, erfolgte die Verschie-
bung des neuen digitalen Verfahrens auf Okto-
ber 2021. Für Arztpraxen, die bis zum 1. Oktober die not-
wendige Technik noch nicht vorhalten, gibt es nun eine 
erneute Übergangsregelung. Sie dürfen weiterhin – bis 
zum 31. Dezember 2021 – das alte Verfahren anwen-
den. Wichtig ist, dass sich Patienten im Falle einer Ar-
beitsunfähigkeit erkundigen, ob der Versand der AU-Be-
scheinigung in ihrer Praxis bereits digital an die Kranken-
kasse erfolgt, oder ob sie selbst die Durchschrift des 
„Gelben Scheins" an ihre Kasse senden müssen. 
Email: ov-trochtelfingen@vdk.de    Wolfgang Demmerer 

 

 
 

Der Geschichtsverein Zwiefalten freut sich über die Fort-
setzung seiner Konzertreihe „Kultur in der Prälatur“ am 
Samstag, 9.Oktober.  

„Clair de lune“ – französische Liedkunst 
Konzert mit 
Sopranistin Paola Kling u. 
Pianistin Shoko Hayashizaki 
 

Die junge Sopranistin Paola Kling entführt uns in die Welt 
der französischen Liedkunst. Mit Charme und Esprit in-
terpretiert sie Lieder und Chansons u.a. von Gabriel 
Fauré, Georges Bizet und Maurice Ravel. Sie studierte 
Gesang an der Hochschule für Musik und Theater 
Leipzig.  
In verschiedenen Opernproduktionen war sie als Pamina 
in der Zauberflöte, als Susanna in Le Nozze di Figaro, 
als Wirtin Josepha Vogelhuber in der Operette "Im wei-
ßen Rößl", als Baronin in Lortzings Wildschütz und als 
Hänsel in Humperdincks Hänsel und Gretel zu erleben.  
Ihre Konzerttätigkeit führte sie ins europäische Ausland, 
nach Uruguay, China und Israel.  
Die japanische Pianistin Shoko Hayashizaki studierte 
Klavier an der Universität Kobe/Japan und an der Musik-
hochschule in Freiburg. Ihre pianistische und stilistische 
Vielfalt zeigt sie seitdem als Solistin, Lied- und Chorbe-
gleiterin sowie als Mitglied verschiedener Ensembles im 
In- und Ausland. Seit vielen Jahren arbeitet sie in Kon-
zerten und als Korrepetitorin mit dem Bach-Chor Tübin-
gen zusammen. Shoko Hayashizaki ist Dozentin an der 
Hochschule für Kirchenmusik Rottenburg. 
Ein Benefizkonzert in Kooperation mit dem Jungen Fo-
rum der Kreissparkasse und Erdgas Südwest. 
Wir freuen uns über Spenden in den aufgestellten Körb-
chen! 
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Der Erlös aus dem Konzert wird für den Erwerb und die 
Pflanzung eines Baumes im neuen Kinderspielplatz im 
Teilort Sonderbuch verwendet. 
Beginn: 19.30 Uhr 
Anmeldungen werden erbeten per Email über info@ge-
schichtsverein-zwiefalten.de oder über die Bibliothek 
des ZfP unter der Telefonnummer 07373-103223 von 9-
15 Uhr. 
Es gelten die GGG-Bestimmungen, Kontaktformulare 
liegen aus oder können im Internet heruntergeladen wer-
den. 
 

 
 

Lust am Wandern  

kleine Touren – im Landkreis Reutlingen 
für offene Menschen, gut geeignet auch für Menschen 
mit Demenz, ihre Angehörigen und andere „Kümmerer“ 

„Wanderung Falkenbergrunde“  

Am Donnerstag, den 14.Oktober 2021, starten wir am 
Metzinger Wanderparkplatz nach Kohlberg. 
Ihr SAV-Wanderführer an diesem Tag: Rainer Hä-
gele, Ortsgruppe Degerschlacht freut sich auf Sie. 
Vorbei am Sportplatz führt unser Weg auf überwiegend 
geschotterten Wegen in Richtung Kappishäusern, ab-
wärts durch den Hochwald zum Metzinger Weinberg - 
mit hoffentlich schönem Ausblick ins Ermstal, sowie auf 
den nahen Albrand - und wieder zurück zum Ausgangs-
punkt. 
Der Abschluss ist im Naturfreundehaus „Falkenberg“ ge-
plant. 
Die Streckenlänge beträgt etwa 5,0 Kilometer bei einer 
Höhendifferenz von 60m.  

Start der Wanderung: 13.30 Uhr, Wanderparkplatz 
Falkenberg (Nördlich der Straße von Metzingen nach 
Kohlberg L210, Bushalte Falkenberghaus) 
Den Hygienemaßnahmen sind während der gesamten 
Wanderung Folge zu leisten. Ihre persönlichen Daten 
werden zu Beginn der Wanderung erfasst und nach 
4 Wochen vernichtet. 
Bitte denken Sie an Ihre Mund-Nasenbedeckung! 

Anfragen und Informationen bei: 
Silvia Phleps, DRK-Fachstelle Demenz, Tel: 
07121/345397-31 oder 345397-0, Mail: phleps@drk-kv-
rt.de 
 

Eine Kerze der Hoffnung in schweren Zeiten 

Hospizgruppe stellt sich mit Marktstand in Riedlin-
gen dar 
Am 9. Oktober ist der Welthospiztag. Dieser besondere 
Tag soll die Aufmerksamkeit auf die hospizlichen und 
palliativen Belange auf nationaler und internationaler 
Ebene erhöhen. 

Die Hospizgruppe Riedlingen -Uttenweiler ist aus 
Anlass des Hopiztages am 8. Okt. mit einem Stand 
auf dem Marktplatz in Riedlingen auf dem Wochen-
markt vertreten.  
Dort können Sie sich über die Hospizarbeit informieren. 
Wir bieten dort auch Kerzen an die im Trauerfall, aber 
auch sonst, hilfreich sind. 
Wir möchten mit dieser Informationsmöglichkeit auf die 
Hospizarbeit aufmerksam machen, dazu informieren, 
Ängste abbauen und Perspektiven eröffnen, was auch 
unser Anliegen das ganze Jahr hindurch und ganz be-
sonders am Welthospiztag ist! „Hospiz ist da wo Men-
schen sind, also auch bei Ihnen vor Ort“, so Christa 
Schwendele, die Leiterin der Hospizgruppe Riedlingen – 
Uttenweiler. 
Es ist ein schönes Zeichen der Anteilnahme und Verbun-
denheit mit schwerkranken und sterbenden Menschen, 
wenn an diesem Tag am Abend in den Häusern eine 
Kerze im Fenster leuchtet.  
Mit dem Erlös des Kerzenverkaufs finanzieren wir un-
sere Hospizgruppe vor Ort. 
Besuchen Sie uns am Marktstand. 

 

 

Verband Katholisches Landvolk e.V. 
Jahnstraße 30, 70597 Stuttgart, Tel.: 0711 
9791-4580,E-Mail: vkl@landvolk.de 

Buswallfahrt zu Bruder Klaus nach Flüeli 

Vertrau mir – Ich bin da  
Zur 54. Diözesanwallfahrt nach Flüeli (SCHWEIZ) am 
6.  und 7. November 2021 sind alle VKL-Mitglieder und 
Interessierte herzlich eingeladen. Da das Jahr 2021 wie-
der sehr besondere Herausforderungen mit sich ge-
bracht hat, möchten wir das Thema „Vertrau mir – Ich bin 
da“ ins Zentrum stellen. Bruder Klaus hat die Zuversicht 
folgendermaßen in Worte gefasst: „Wer allzeit sein Ver-
trauen in Gott setzt, wird nicht verlassen“.   
Der Friedensheilige Bruder Klaus ist Schutzpatron und 
Vorbild für das Landvolk. Vor rund 600 Jahren hat der 
Heilige seinem „normalen Leben“ den Rücken gekehrt, 
um sich voll und ganz der Aufgabe zu widmen, Gott und 
den Menschen zu dienen. Er zog sich zurück in ein Ein-
siedlerhaus (seine Klause), um ein gottgefälliges Leben 
zu führen. Wegen seiner Weitsicht war er aber auch als 
Politikberater sehr geschätzt.   
Per Bus führt die Reise zunächst nach Einsiedeln, dem 
bedeutendsten Marienwallfahrtsort in der Schweiz. Wer 
körperlich fit ist, kann die Strecke von St. Jakob nach 
Flüeli zu Fuß zurücklegen (etwa drei Stunden Gehzeit, 
unbefestigte Wege, viele Höhenmeter sind zu überwin-
den). In der Kirche von Sachseln, der Grabeskirche von 
Bruder Klaus, wird eine Heilige Messe gefeiert. Stim-
mungsvoll endet der Abend mit einer Lichterprozession 
in Flüeli und einer stillen Anbetung in der oberen Ranft- 
kapelle. Übernachtet wird in Hotels der näheren Umge-
bung.   
Termin: Sa 6. - So 7.11.2021 (Diese Fahrt kann nur 

unter Vorbehalt stattfinden.)  
Kosten: 183 € für VKL-Mitglieder, 198 € für Nicht-

Mitglieder, 93 € für Kinder und Studenten.  
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 Zuschlag für Einzelzimmer: 50,- €. Nur wer 

sich verbindlich für ein Einzelzimmer an-
meldet, hat auch einen Anspruch darauf. 

Leistungen: Im Preis enthalten sind Busfahrt, eine Über-
nachtung in guten Hotels, alle Mahlzeiten 
von Samstagmittag bis Sonntagmittag und 
jeweils ein Getränk zum Essen. Die Ab-
fahrtsorte und -zeiten werden nach Anmel-
deschluss bekannt gegeben. 

Anmeldeschluss ist Freitag 8. Oktober 2021. 
Bei Interesse melden Sie sich bitte an beim: Verband Ka-
tholisches Landvolk, Jahnstr. 30, 70597 Stuttgart, 
Tel: 0711 9791 4582/4583/4584, E-Mail: vkl@land-
volk.de  
Bitte beachten Sie: Aufgrund der Corona-Pandemie 
findet auch die Wallfahrt unter den Vorgaben der 
dann aktuellen Verordnungen statt. Daher sind Pro-
grammänderungen, Teilnehmerbegrenzungen, Ab-
sage der Wallfahrt und bei erhöhtem Aufwand Kos-
tenänderungen möglich. 
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